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Liebe Tettnangerinnen, 
liebe Tettnanger, 

die Hauptfasnet steht vor der Tür und 
wir freuen uns auf das bunte Treiben in 
unserer Innenstadt. Die Mitglieder des 
Citymarketingvereins Tettnang erleben 
e.V. haben sich für den Gumpigen Don-
nerstag eine besondere Aktion für Sie 
überlegt: 
Auf Höhe der Bushaltestelle in der Karl-
straße laden wir Sie am 08. Febru-
ar von 12-16:30 Uhr an die Tettnang 
erlebBar und den damit verbundenen 
Aktionsbereich ein, in dessen Rahmen 
wir bestens für Ihr leibliches Wohl sor-
gen werden. Am Grill und hinter der 
Theke stehen für Sie die Tettnanger 
Einzelhändler und Gastronomen und 
ihre Mitarbeiter, die Sie gerne bewir-
ten. 
Erstmalig finden Sie dort die Fotosta-
tion des traditionellen Tettnanger Kos-
tümwettbewerbs – die Prämierung 
wird wie gewohnt in der Schwäbischen 
Zeitung veröffentlicht.  
Unsere Bühne steht Ihnen als Kapelle 
oder für Auftritte zur Verfügung und 
unser DJ sorgt für musikalische Unter-
haltung. Gerne können Sie auch Ihre 
Mittagspause mit Kollegen bei uns ver-
bringen.
Und das Beste… alle Erlöse kommen 
einem guten Zweck zu Gute. Wir freu-
en uns auf Sie!

Ihr Fritz Tauscher,  
1. Vorstand Tettnang erleben e.V.

BELLA
CIAOO

GUMPIGER
DONNERSTAG

BAR & AKTIONSBEREICH IN DER KARLSTRASSEJETZT
NEU!
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A M T L I C H E  
B E K A N N T -
M A C H U N G E N

Bitte beachten:
Änderungen der öffentlichen Bekanntmachungen sind vor-
behalten. Die aktuellen und endgültigen öffentlichen Be-
kanntmachungen sind auf der Homepage der Stadt Tett-
nang unter www.tettnang.de abrufbar. 

Sitzung des Gemeinderates

Einladung 
zur öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 31.01.2024, 16:30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses.
Tagesordnung öffentlich:
1. Mitteilungen der Bürgermeisterin
2. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3.  9. Änderung des Flächennutzungsplans in der 2. Fortschrei-

bung für das Zieljahr 2020 im Bereich des Schulcampus Man-
zenberg

 –  Ergebnis der Wiederholung der regulären Offenlage mit Ab-
wägungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

 –  Feststellungsbeschluss
4. Information zum Klimaschutzkonzept 189/2023
5.  Klimabudget 2023 für Maßnahmen aus bürgerschaftlichem 

Engagement & Förderung von Maßnahmen aus der Bürger-
schaft

6.  Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunal-
wahl am 09.06.2024

7. Controllingbericht zum 31.12.2023
 –   Ergebnisplan, Grundstücksplan und Liquiditätsplan
8. Bürgerfragestunde
9. Mitteilungen und Anfragen gez. Regine Rist, Bürgermeisterin

Sitzung des Verwaltungsausschusses

Einladung 
zur öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 31.01.2024, 18:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses.

Tagesordnung öffentlich:
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tettnang
 gez. Regine Rist, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des  
Ortschaftsrats am 09.06.2024

1.   Am Sonntag, dem 09.06.2024 findet die regelmäßige 
Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt.

  In der Stadt Tettnang sind dabei insgesamt 26 Gemein-
deräte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl 
stattfindet, sind die Gemeinderäte als Vertreter für die 
Wohnbezirke zu wählen und zwar 

für den  
Wohnbezirk

Anzahl der zu  
wählenden  
Gemeinderäte

Zahl der höchstens 
zulässigen Bewerber 
eines Wahlvorschlags

Kernstadt 18 18
Tannau 3 4
Langnau 3 4
Kau 2 3

  In der Ortschaft Langnau sind dabei 11 Ortschaftsräte auf 
5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 22.

  In der Ortschaft Kau sind dabei 9 Ortschaftsräte auf 5 Jah-
re zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 18.

  In der Ortschaft Tannau sind dabei 11 Ortschaftsräte auf 5 
Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewer-
ber für einen Wahlvorschlag beträgt 22.

2.   Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für 
diese Wahl(en) frühestens am Tag nach dieser Bekannt-

machung und spätestens am 28.03.2024 bis 18:00 Uhr
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bür-
germeisteramt , Montfortplatz 7, 88069 Tettnang
schriftlich einzureichen.

  Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurückgewie-
sen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO).

2.1   Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
gen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je-
weils gesonderte Wahlvorschläge einzureichen.

  Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl 
nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von 
Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2   Zulässige Zahl der Bewerber 
2.2.1   Ortschaften mit nicht mehr als 5.000 Einwohnern und ohne

unechte Teilortswahl 
  Wahlvorschläge für den/die Ortschaftsrat/-räte der Ort-

schaft(en) Langnau, Kau und Tannau dürfen (höchstens) 
doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte 
zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1.

2.2.2   Gemeinden mit unechter Teilortswahl unabhängig von der 
Einwohnerzahl

  Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen für die 
Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wäh-
len sind, jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohn-
bezirke, für die vier Vertreter und mehr zu wählen sind, 
höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu 
wählen sind. Näheres s. Nr. 1.

  Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere
Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3   Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberech-
tigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versamm-
lung der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter 
ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem 
in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in
gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag
festlegen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini-
gungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten An-
hänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. Au-
gust 2023 in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der 
anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise de-
ren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Ge-
meinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ort-
schaft.

  Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wäh-
lervereinigung in einer Ortschaft weniger als drei wahlbe-
rechtigte Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer Mitglie-
derversammlung in der Ortschaft nicht aus; die Bewerber 
für die Wahl der Ortschaftsräte dieser Ortschaft können 
dann in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter 
der Partei oder Wählervereinigung in der Gemeinde ge-
wählt werden. Gleiches gilt für den Fall, dass trotz ausrei-
chender Mitgliederzahl in der Ortschaft zu einer Mitglie-
derversammlung auf Ortschaftsebene, zu der nach der 
Satzung der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigung ordnungsgemäß eingeladen worden 
ist, weniger als drei wahlberechtigte Mitglieder erschie-
nen sind und die Versammlung auf Ortschaftsebene des-
halb abgebrochen werden muss. Für die Einleitung des 
Bewerberaufstellungsverfahrens auf Gemeindeebene gel-
ten die entsprechenden internen Regelungen der Partei/
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung.

 

 
 

 

 

 

 

NACHRUF

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem  
Feuerwehrkameraden und Freund

Bruno Boos
Löschmeister
der am Freitag, 19. Januar 2024, im Alter von 83 Jahren verstorben ist.
Bruno Boos trat am 20.09.1961 in die Freiw. Feuerwehr Tettnang ein.  
2005 wechselte er nach 44 Jahren aktiver Dienstzeit in die Alterswehr.  
Insgesamt 62 Jahre hat er viel für uns und für den Dienst am Nächsten  
bei der Freiw. Feuerwehr getan. Im Jahr 1987 wurde ihm das  
Feuerwehrehrenkreuz in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst und im Jahr  
2001 das Feuerwehrehrenkreuz in Gold für 40 Jahre bei der  
Freiw. Feuerwehr Tettnang verliehen. Im Jahr 2014 wurde ihm die  
Ehrennadel in Bronze der Freiw. Feuerwehr Tettnang verliehen. 
Bis zuletzt war er unser „Wirt“ im Feuerwehrhaus, hat sich jahrelang  
um alle Veranstaltungen rund um die Kameradschaft gesorgt und  
hatte immer einen Witz auf Lager.
Wer ihn kannte, weiß was wir verloren haben.  
Sein Humor und seine gesellige Art werden uns fehlen. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Wir werden ihm ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren.

Stadt Tettnang Feuerwehr Tettnang  
Regine Rist Konrad Wolf Thomas Dimmler 
Bürgermeisterin Kommandant  Alterswehr
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  Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlbe-
rechtigten Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bil-
dung einer Aufstellungsversammlung auf der Ortschafts-
ebene nicht ausreicht, erst möglich, wenn die einberufe-
ne Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf Ort-
schaftsebene abgebrochen werden muss, weil weniger als 
drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann 
kann das Bewerberaufstellungsverfahren auf Gemeinde-
ebene eingeleitet werden.

2.3.1   Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahl-
vorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. ge-
meinsame Wahlvorschläge), können in getrennten Ver-
sammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereini-
gungen oder in einer gemeinsamen Versammlung ge-
wählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählerver-
einigungen gelten entsprechend.

2.4   Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bür-
ger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. 
Die Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeit-
punkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der 
Wahl in dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich auf-
stellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am 
Wahltag Bürger der Gemeinde ist, das 16. Lebensjahr voll-
endet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvor-
schläge und am Wahltag in der Ortschaft wohnt (Haupt-
wohnung). Bei Ortschaftsratswahl mit unechter Teilorts-
wahl müssen die Bewerber zusätzlich zum Zeitpunkt der 
Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk der Ortschaft wohnen, für den sie sich 
aufstellen lassen.

 Nicht wählbar sind Bürger,
 •  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;
 •  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen;

 •  Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem 
nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Ein-
zelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entschei-
dung des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehörige sie 
sind, die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten
 •  den Namen der einreichenden Partei oder Wählerver-

einigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese. Wenn die einreichende Wählervereini-
gung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein 
Kennwort enthalten;

 •  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der 
Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; 
bei unechter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der 
Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die 

Anschrift in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Be-
werber aufgestellt wurde;

 •  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit 
angegeben werden.

  Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass 
eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordens-
name oder Künstlername angegeben werden.

  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei un-
echter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - auf-
geführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorge-
schlagen werden.

2.6   Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 
die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.

2.7   Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeich-
nern der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Ver-
sammlungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persön-
lich und handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8   Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Ver-
tretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen 
nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeich-
nen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9   Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet 
sein 

  für die Wahl des Gemeinderats von 50 Personen, die 
im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind 
(Unterstützungsunterschriften); 

 für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)

Personenzahl
Langnau von 10
Kau von 10
Tannau von 10

  Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigt sind (Unterstützungsunterschriften).

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahl-
vorschläge

 •  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu 
wählenden Organ vertreten sind;

 •  von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem 
zu wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvor-
schlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung 
Gewählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeit-
punkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehö-
ren.

2.9.1   Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtli-
chen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Form-
blätter werden auf Anforderung vom Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses oder wenn der Gemeinde-
wahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeis-
ter – Bürgermeisteramt , Montfortplatz 7, 88069 Tett-
nang kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unter-
stützungsunterschriften dürfen nur die ausgegebenen
amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforde-
rung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der ein-
reichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kenn-
wort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben 
werden von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblät-
ter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in
einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung 
(vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2   Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als 
Unterzeichner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der
Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister einge-
tragen sind, müssen zu dem Formblatt den Nachweis für 
die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides 
statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. 
Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund 
der Rückkehrregelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außer-
dem erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug 
oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemein-
de dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungslose Perso-
nen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde 
bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter 
Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend.

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvor-
schläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig 
(§ 14 Abs. 3 Nr. 4 KomWO).

2.9.4   Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Be-
werber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10  Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
 •  eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er

der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 
Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;

Nichts mehr verpassen!

www.tettnang.de

Folge uns auf 
Facebook & 
Instagram. 
Jetzt scannen!

stadt.tettnang



4 S T A D T N A C H R I C H T E N  T E T T N A N G

 •  von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstatt-
liche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und 
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmit-
gliedstaates über die Wählbarkeit;

 •  Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 
12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestim-
mungen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Melde-
pflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetra-
gen sind, müssen in der o. g. eidesstattlichen Versiche-
rung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem 
Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten;

 •  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung 
der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhän-
gerversammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Anga-
ben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Ein-
ladung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter 
bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthal-
ten; außerdem muss sich aus der Niederschrift ergeben, 
ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und 
wie diese von der Versammlung behandelt worden sind. 
Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte 
Teilnehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu 
unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festle-
gung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung durch-
geführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen sie außer-
dem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestim-
mungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind;

 •  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
(vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtig-
ten Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließ-
lich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nach-
weisen;

 •  bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber 
einer Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglie-
der-/Vertreter oder Anhängerversammlung in der Ge-
meinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigten unterzeichnete schriftliche Bestä-
tigung, dass die Voraussetzungen für dieses Verfahren 
vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag selbst erfolgen.

  Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als 
Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur Ab-
nahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der 
Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte 
Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11   Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Na-
men, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
bezeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, 
gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunalwahl-
gesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen entgegen-
zunehmen.

2.12   Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die 
Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklä-
rungen und Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch 
erhältlich beim Bürgermeisteramt, Montfortplatz 7, 
88069 Tettnang.

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO.

3.1   Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn 
sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Ge-
meinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet ha-
ben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, 
dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der 
Ortschaft ihre (Haupt-) Wohnung haben.

3.2   Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 
dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder 
im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlbe-
rechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine 
Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Be-
stätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Ver-
legung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über 
das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestä-
tigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahl-
berechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er sei-
ne Hauptwohnung verlegt hat.

3.3   Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – 
im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen 
Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versi-
chern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt 
hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzu-
weisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Mo-
naten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde – 
im Landkreis haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats 
setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen 
am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

3.4   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides 
statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO 
anzuschließen.

3.5   Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. 
samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen 
Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum 
Sonntag, 19.05.2024 (keine Verlängerung möglich) 
beim Bürgermeisteramt , Montfortplatz 7, 88069 Tett-
nang eingehen.

  Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Er-
klärungen hält das Bürgermeisteramt, Montfortplatz 7, 
88069 Tettnang bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 
30 der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat.

Tettnang, 31.01.2024 gez. Regine Rist, Bürgermeisterin

Regierungspräsidium  
Tübingen
Pressestelle

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

Spitze auf dem Land!  
Technologieführer für Baden-Württemberg:
Bis zum 28. Februar müssen die Aufnahmeanträge für die 
nächste Auswahlrunde vorliegen.
Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer für
Baden-Württemberg“ können innovationsstarke Unternehmen
im Ländlichen Raum (nach dem Landesentwicklungsplan) eine 
Förderung erhalten, um neue Produkte oder Dienstleistungen
voranzutreiben. Gemeinden mit solchen Unternehmen können
sich noch bis zum 28. Februar 2024 (Ausschlussfrist !) für die ak-
tuelle 22. Auswahlrunde bewerben.
Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer Bedeu-
tung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgeglichene Struktur 
Baden-Württembergs prägen und Kerne für Innovationen und
Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen mit weniger als 50
Beschäftigten können für ihre Investition bis zu 20 Prozent Zu-
schuss erhalten, mittlere Unternehmen mit weniger als 100 Be-
schäftigten bis zu zehn Prozent. Der maximale Förderbetrag pro
Projekt beträgt 400.000 Euro. Bei einem deutlich erkennbaren 
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann die Förde-
rung auf max. 500.000 Euro pro Projekt erhöht werden. Zuwen-
dungen unter 200.000 Euro werden nicht bewilligt. Bezuschusst
werden Unternehmensinvestitionen in Gebäude, Maschinen und 
Anlagen zur Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung neuer
oder verbesserter Produkte und Dienstleistungen.
Die Förderung erfolgt aus Landes- und EFRE-Mitteln. Die Förder-
modalitäten gelten gemäß dem Operationellen Programm EFRE
2014-2020 bzw. 2021-2027 und den diesbezüglichen Verordnun-
gen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Leitlinien auf EU-,
 nationaler und Landesebene. Die Bewerbung für die Förderli-
nie erfolgt schriftlich durch Aufnahmeanträge der Gemeinden 
in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Die Entscheidung 
über die Aufnahme erfolgt durch das Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
auf der Basis des Vorschlages eines dazu eingerichteten Bewer-
tungsausschusses.
Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen:
Regierungsdirektorin Christine Braun-Nonnenmacher
Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Struktur-
entwicklung, Telefon: 07071 757-3327, E-Mail: christine.braun-
nonnenmacher@rpt.bwl.de
Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“:
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laend-
licher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/

S T A D T -
N A C H R I C H T E N

Schließzeiten Rathaus am Gumpigen 
Donnerstag und Fasnetsdienstag

Anlässlich der Fasnetsveranstaltungen bleiben das Rathaus,
Tourist-Information, Stadtmarketing, Spectrum-Kultur und die 
Ortsverwaltung Langnau wie folgt geschlossen:
Am Gumpigen Donnerstag, 08. Februar hat das Rathaus ganz-
tägig geschlossen. Zu der ,,Ü18-Rathausfasnet‘‘ sind alle Bürge-
rinnen und Bürger ab 10 Uhr (ab 18 Jahren) recht herzlich ein-
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geladen. Kinder und Jugendliche dürfen natürlich in Begleitung 
eines Elternteils auch mitfeiern.
Für Getränke, Essen und Musik ist gesorgt. Um 14 Uhr endet die 
Rathausfasnet mit dem obligatorischen Rathaussturm und der 
Entmachtung des Bürgermeisters. Danach ziehen wir weiter 
zum Bärenplatz. Feiern Sie mit uns! Montfort-Jehu!
Am Fasnets-Dienstag, 13. Februar ist das Rathaus ab 12:00 Uhr 
geschlossen! Wir wünschen viel Spaß beim Tettnanger Fasnets-
umzug.

Wochenmarkt am Dienstag

Am Dienstag, 13.02.2024 fällt der Wochenmarkt wegen Fas-
netstreiben aus.

Stellenangebot Stadt Tettnang

Gemeinsam Integration schaffen!  

Integrations-Manager/in (m/w/d) 

In Vollzeit. Ab sofort. 
Sie wollen unser Team verstärken? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis 11.02.2024. 
www.tettnang.de/karriere

Ferienbetreuung  
2024 Freizeit- und Ferienangebote     der Stadt Tettnang 

für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

www.tettnang.feripro.de

Die Anmeldung erfolgt online über das Programm „feripro“.
Über folgenden Link https://tettnang.feripro.de/ auf der Home-
page der Stadt Tettnang können Anmeldungen verbindlich ab-
gegeben werden.  
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Kiesabgabe an Landwirte

zur Feldwegunterhaltung, deren Wege auf der Ge-
markung Tettnang, Tannau, Kau und Langnau liegen
Die Stadt Tettnang führt zur Unterhaltung der Gemeindewege 
auch in diesem Jahr wieder eine „Kies-Aktion“ durch. Die An-
träge, sind im Bürgerbüro und den Ortsverwaltungen erhältlich 
und sollten bis spätestens Montag, 19. Februar 2024 im Bürger-
büro bzw. der Ortsverwaltungen eingereicht werden. Im Zeit-
fenster 4. März bis Freitag, 29. Mai 2024 kann in den Kieswer-
ken Bodensee-Moränekies, Kieswerk Brielmaier und Zwisler in 
Tettnang sowie dem Kieswerk Marschall in Kressbronn die je-
weils genehmigte Menge abgeholt werden. Das Material ist aus-
schließlich zur Unterhaltung der Gemeindewege zu verwenden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Fachbereich Tiefbau 
07542 510-251 oder an die Ortsvorsteher. 

B Ü R G E R -
S C H A F T L I C H E S 
E N G A G E M E N T

Wohnen im Alter 

Wir sind ein Kreis sozial engagierter Menschen mit wachem, kri-
tischen Blick in die Zukunft und suchen Menschen ab 50, die mit 
uns ein genossenschaftliches Wohnprojekt mit mehr Lebens-
qualität im Alter, lebendigem Austausch (und hohem Spaßfak-
tor...), nachbarschaftlicher Unterstützung, individuellem Frei-
raum, vor allem aber ein sicheres, selbstbestimmtes Wohnen 
mit einem eigenem Pflegedienst realisieren wollen. 
Kontakt: https://www.woge-bodensee.de/ 

„Weihnachten gemeinsam“ zieht Bilanz

Erstmals fanden an Weihnachten 2023 einsame Menschen gleich 
zwei Möglichkeiten, um das Fest doch mit anderen zusammen 
zu begehen: Unter dem Motto „Weihnachten gemeinsam“ koor-
dinierten die Stadt Tettnang, der Familientreff Tettnang, das St. 
Anna Quartier und die katholische und evangelische Kirchenge-
meinde Treffen in kleiner Runde oder in geselliger Runde. 
Bei „Weihnachten in kleiner Runde“ kamen 4 Tische mit insge-
samt 7 vermittelten Gästen an den Tagen 25./26./31.12. zustan-
de. Die Vermittlung erfolgte nach einem persönlichen Gespräch 
über die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang 
und in Kooperation mit dem Familientreff Tettnang. „Eine Bar-
riere für Gastgeber und Gast war, dass sie sich teilweise im Vor-
feld überhaupt nicht kannten“, erzählt Melanie Friedrich von der 
Anlaufstelle. „Einfach eine fremde Person im Haus, das braucht 
schon Mut!“ zeigt sie Verständnis. Für das nächste Weihnachts-
fest kann sie sich eine Vorab-Kennenlernrunde an einem neut-
ralen Ort gut vorstellen, an dem vielleicht auch das Matching, 
die Vermittlung möglichst gut zusammenpassender Gastgeber-
Gast-Paare, gleich erfolgen kann. Insgesamt zeigt sich Melanie 
Friedrich jedoch sehr zufrieden mit der Premiere. Auch danach 
gab es sehr positives Feedback, von beiden Seiten. „Wir tref-
fen uns weiterhin“, berichtete zum Beispiel eine alleinstehende 
Frau, die mit einer älteren Dame an einem Weihnachtsfeiertag 
wie auch an Silvester zusammenkam. Unter den vermittelten 
Tandems befanden sich auch zwei Teenager, die mit ihrer Mutter 
einen Kaffeetisch an einem der Weihnachtsfeiertage besuchten.
„Weihnachten in geselliger Runde“ brachte direkt an Heilig-
abend zehn Menschen am Tisch im Pavillon St. Anna Quartier, 
der vom ehrenamtlichen Team wunderschön gedeckt worden 
war, zusammen. Es herrschte eine gute Atmosphäre, in der ei-
nander zunächst Fremde rasch durch das gemeinsame Essen der 
Kürbissuppe und des Nachtisches miteinander ins Plaudern ka-
men. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ausschließlich ältere 
Menschen, zeigten sich sehr froh über dieses Angebot. Und auch 
die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen, die an diesem Abend 
aktiv waren, fielen sehr positiv aus. „Wir hatten noch Fragen 
vorbereitet, um die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen, 
die haben wir gar nicht benötigt“, freut sich Maria Schuster, die 
als Koordinatorin für das 5-köpfige ehrenamtliche Team von Sei-
ten der Katholischen Kirchengemeinde fungierte. Der Startzeit-
punkt mit 19.30 Uhr wurde im nachhinein als zu spät beurteilt, 
das soll beim nächsten Weihnachtsfest geändert werden.

Ein Teil des ehrenamtlichen Teams, das an Heiligabend unter der 
Koordination von Maria Schuster (2. von rechts) eine schöne Tafel 
für einsame Menschen in Tettnang anbot. Foto: Frank Jonat

ReTTy gut gefüllt

Auch wenn manche Besucherinnen und Besucher immer wie-
der vor einem leeren „ReTTy“ stehen: der beliebte Lebensmit-
tel-ReTTen-Schrank (Standort: Montfortplatz 6), der von einem 
ehrenamtlichen Team betreut wird, kann auch aus allen Nähten 
platzen. Schließlich gibt es inzwischen regelmäßige Abholtermi-
ne bei Supermärkten & Co! „Generell gute“ Zeiten sind dienstags 

18 Uhr und freitags 16 Uhr – ohne Garantie. Denn erfahrungsge-
mäß wird immer alles rasch mitgenommen.
Am sichersten kann man gerettete Lebensmittel ergattern, in-
dem man sich im Team bei den Abholungen engagiert. Bei Inter-
esse melden bei der Anlaufstelle der Stadt Tettnang, die das Pro-
jekt mit unterstützt: Melanie Friedrich, Tel. 07542/510-107 oder 
anlaufstelle@tettnang.de
Aktuelle Infos zu ReTTy gibt es auch online unter www.tettnang.de
oder unter dem Hashtag rettylebensmittelretten bei Instagram.

Ob Verpacktes oder Obst und Gemüse, ob Brot oder Getränke: ReTTy
hat Platz und gibt auch gerne alles wieder her! Foto: Stadt Tettnang

L A N D R AT S A M T

Neuer Selbsthilfe-Wegweiser  
Bodenseekreis

AD(H)S, Diabetes, Krebs, Sucht, Trennung, Sterbebegleitung: Es
gibt viele Lebenssituationen, in denen der Austausch mit Gleich-
betroffenen guttun kann. In Selbsthilfegruppen kann man Halt
finden, Kontakte knüpfen und sich austauschen. Im aktuellen
Selbsthilfe-Wegweiser des Bodenseekreises sind hierfür rund
130 Selbsthilfe- und Hospizgruppen sowie Anbieter professio-
neller Hilfen und die dazugehörigen Kontaktdaten aufgeführt. 
Er ist online unter www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/
selbsthilfe/selbsthilfe-wegweiser oder als gedruckte Version er-
hältlich.
Selbsthilfegruppen sind längst eine wichtige Ergänzung der
ärztlichen Versorgung. Ihre Themen können jeden betreffen, sie 
reichen von Adipositas, Borreliose, Diabetes bis zu Krebs, Tren-
nung und Trauer. Denn Lebenslagen und Lebensphasen ändern 
sich und fordern von den Betroffenen und Angehörigen immer
wieder eine Anpassung des Lebensalltags. Gerade der gemein-
same Austausch über Erfahrungen im Hinblick auf schwierige 
emotionale, soziale, praktische, medizinische und rechtliche As-
pekte kann wertvoll und auch tröstend sein.
Im Bodenseekreis sind in den letzten vier Jahren 28 neue Selbst-
hilfegruppen entstanden. Deren Themen sind vielfältig: So kön-
nen sich Betroffene, die an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung 
leiden, in einer Long-Covid-Selbsthilfegruppe in Tettnang ge-
meinsam austauschen. Immer größer wird auch das Angebot für 
Seniorinnen und Senioren. Neu sind beispielsweise die Senioren-
Gruppe Friedrichshafen des Kreuzbunds e. V. oder das „Erzählca-
fé anders“ für ältere Menschen in Trauer. Für Eltern, deren Kinder



6 S T A D T N A C H R I C H T E N  T E T T N A N G

tot zur Welt gekommen sind, ist der monatliche Gesprächskreis 
von Sternenkinder Bodensee e. V. in Markdorf da.
Die Angebote im Selbsthilfe-Wegweiser sind mit Kontaktdaten 
sowie den Orten der Treffen übersichtlich angeordnet. Zudem 
werden das Selbsthilfe-Netzwerk, die Kontaktstelle sowie der 
Lenkungskreis Selbsthilfe vorgestellt.
Der Selbsthilfe-Wegweiser wird von der Kontakt- und Informa-
tionsstelle für Selbsthilfegruppen des Landratsamtes herausge-
geben und kann online unter www.bodenseekreis.de/soziales-
gesundheit/selbsthilfe/selbsthilfe-wegweiser heruntergeladen 
werden. Den gedruckten Wegweiser gibt es unter selbsthilfe@
bodenseekreis.de oder Tel. 07541 204-5838. Dort werden auch 
Fragen rund um das Thema Selbsthilfe beantwortet.

Das Forstamt informiert

Holzmarkt
Attraktive Erlöse für Fichte-Stammholz. Die Sägewerke aus der 
Region sind auf der Suche nach Frischholz. 
Für das Leitsortiment Fichte 2b+, Güte B werden beim Langholz 
aktuell Preise von über 95 €/Festmeter bezahlt. Für das Kurzholz 
liegen die Preise für Fichte 2b+, Güte B/C bei über 90 €/Festme-
ter. Aktuelle Selbstwerbungsangebote im Kurzholz, bei denen 
die Holzerntekosten bereits abgezogen sind, bewegen sich bei 
ca. 75 €/ Festmeter für Fichte 2b+, B/C und darüber. 
Das Forstamt empfiehlt den Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzern Frischholz in Fichtenbeständen aller Altersstufen einzu-
schlagen. Nutzen Sie die aktuellen Erlösmöglichkeiten für Pfle-
ge- und Durchforstungseingriffe zur Stabilisierung der Bestände 
sowie zum Ausbau der Baumartenmischung. Sie reduzieren da-
durch das Risiko von Schneebruch und Sturmwurf und können 
den Wald klimastabiler ausformen. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unterstützungsbedarf 
beim Holzeinschlag an Ihren örtlich zuständigen Förster. 
Forstrevier Tettnang-Neukirch: Frau Walter, katja.walter@bo-
denseekreis.de, Mobil: 015904204051
Forstrevier Meersburg: Herr Roth, martin.roth@bodenseekreis.
de, Mobil: 015904204053
oder an das Forstamt Bodenseekreis 07541 2045570.
Für abgesprochene Holzmengen ist die Vermarktung gesichert. 

Kreispflegeprogramm 2024:  
Landratsamt fördert Biotop- und  
Landschaftspflege

Das Landratsamt Bodenseekreis fördert auch in diesem Jahr die 
Biotop- und Landschaftspflege sowie den Artenschutz und den 
Streuobstanbau. Informationen zu den Fördervoraussetzungen 
und die Antragsformulare gibt es unter https://www.bodensee-
kreis.de/umwelt-landnutzung/natur-landschaftsschutz/foer-
derungen/. Zudem sind Förderanträge für Streuobst- und Land-
schaftsbäume auch bei den Gemeinden, den landwirtschaftli-
chen Kreisverbänden und dem Landwirtschaftsamt erhältlich. 
Die einzelnen Förderbereiche haben unterschiedliche Antrags-
fristen.
Förderfähig sind Maßnahmen, die der Tier- und Pflanzenwelt 
oder dem Landschaftsbild zugutekommen und die ökologischen 
Bedingungen in der freien Landschaft verbessern. Dazu gehö-
ren zum Beispiel die Pflanzung standorttypischer Gehölze ent-
lang von Rainen, Wegen und Fließgewässern, die Pflege von 
Feldgehölzen oder Hecken, sowie die Neuanlage oder Wieder-
herstellung von Biotopen. Auch die Pflege artenreicher Wiesen, 
die Schaffung von Trittsteinen für eine Biotopvernetzung sowie 
Maßnahmen für den Artenschutz können gefördert werden. Da-
von sollen insbesondere Maßnahmen profitieren, die außerhalb 
besonders geschützter Flächen durchgeführt werden und damit 
nicht über Landes-/EU-Mittel gefördert werden können. Maß-
nahmen in privaten Hausgärten zählen nicht dazu.

Im Kreispflegeprogramm werden zur Nachpflanzung von Obst-
hochstämmen Sorten ausgegeben, die nach derzeitigem Kennt-
nisstand als relativ widerstandsfähig gegen Feuerbrand an-
gesehen werden. Alternativ können auch sogenannte „Land-
schaftsbäume“ beantragt werden, welche zwar keine Obst-
hochstämme sind, aber das Landschaftsbild bereichern. Diese 
Bäume werden zusammen mit den Obsthochstämmen im No-
vember an zentralen Stellen im Kreis ausgegeben. Der Eigen-
anteil je Baum beträgt wie bei den jungen Hochstämmen zehn 
Euro und wird bei Abholung der Bäume gezahlt. Für die Pflege 
alter Obsthochstämme mit einem Kronendurchmesser von fünf 
bis zehn Metern wird eine Pauschale von 25 Euro und mit einem 
Kronendurchmesser von über zehn Metern 40 Euro je Baum ge-
währt. 
Antragsberechtigt sind Landwirte und Kommunen sowie Ver-
eine und sonstige Akteure, die Grundstücke in der freien Land-
schaft bewirtschaften oder pflegen beziehungsweise die Trä-
gerschaft für eine Pflegemaßnahme übernehmen wollen. Vo-
raussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahmen nicht 
aus einer gesetzlichen oder sonstigen Verpflichtung heraus 
durchzuführen sind. So werden verpflichtende Ausgleichs-
maßnahmen als Folge für einen Eingriff in Natur und Land-
schaft nicht gefördert. Die Antragsfrist hierfür endet am 31. 
Juli 2024.
Für eine fachliche Beratung stehen die Landschaftspflegerin-
nen und Landschaftspfleger des Umweltschutzamtes unter 
Tel. 07541 204-5466 oder per E-Mail unter umweltschutzamt@ 
bodenseekreis.de zur Verfügung.

F A M I L I E ,  
K I N D E R / 
J U G E N D ,  
S E N I O R E N

Kindergartennachrichten

Kindertagespflege  
Bodenseekreis 

Im Familientreff Tettnang 
Jetzt beruflich neu durchstarten:  
Qualifizieren Sie sich als Kindertagespflegeperson!
Möchten Sie Kinder beim Aufwachsen begleiten?
Als Kindertagespflegeperson können Sie das – und bei den 
Kleinsten Großes bewirken!
Wir suchen Kindertagespflegepersonen in Tettnang, Eriskirch 
und Neukirch und Umgebung
Kinder in ihrer Entwicklung individuell fördern, bei Erziehung 
und Bildung mitwirken, das ist Ihre Aufgabe als Kindertages-
pflegeperson. Ob in Ihrem eigenen Haushalt, im Zuhause des 
Kindes oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tätigkeit als 
Kindertagespflegeperson bietet die Möglichkeit, Familie und 
Beruf optimal zu verbinden.
Wenn Sie im Februar 2024 mit der Qualifizierung starten, kann 
bereits 10 Wochen später in die Selbständigkeit und die neue 
berufliche Tätigkeit gestartet werden. Reichen Sie Kindern Ihre 
Hand und gehen ein kleines Stück im Lebensweg mit.
Gerne bespreche ich alle Ihre Fragen mit Ihnen – rufen Sie mich 
an!
Marion Litter,  
Marion.litter@bodenseekreis.de, 
Telefon 07542-980 63020,  
www.bodenseekreis.de/kindertagespflege 

Einladung zum Kindertagespflege – TALK 
Donnerstag, 01. Februar 2024 um 9 Uhr
Treffpunkt: EG – Café Bereich – Haus Josefine Kramer, Wilhelm-
straße 6, Tettnang
Wer: alle tätigen Tagesmütter und solche, die Interesse an dieser
Tätigkeit haben
Was: Infos, Austausch, Neues, Qualifizierung…
Kontakt: Marion Litter, Tel. 07542-98063020 (vormittags) oder
marion.litter@bodenseekeis.de

Haus Josefine Kramer
Familientreff Tettnang

Hallo kleines Wunder –  
der Treff für schwangere Mütter/werdende Eltern
Erwartet Ihr Nachwuchs und möchtet Euch gerne in einer an-
genehmen Atmosphäre mit anderen werdenden Eltern austau-
schen und vernetzen?
Dann seid Ihr herzlich eingeladen:
Am Montag, 5. Februar 2024, von 9.30 bis 11.00 Uhr
Im Familientreff Tettnang (Café MiTTenand), Wilhelmstraße 6
Sarina Liebhardt heißt euch willkommen und geht gerne auf alle 
Eure Fragen zum Elternsein ein.
Keine Anmeldung nötig!
Nähere Infos im Familientreff Tettnang bei Sabine Pfeifer, Tel 
07542 980630-20 oder sabine.pfeifer@bodenseekreis.de

Schulnachrichten

Informationsveranstaltungen am 
Schulzentrum Manzenberg in Tettnang 
für Eltern und Ihre Kinder aus Klasse 4 
der Grundschule 

Sie können an diesem Nachmittag/Abend die pädagogischen
Konzepte und die unterrichtlichen Angebote der verschiedenen 
Schulen kennenlernen. 
Alle interessierten Eltern und Schülerinnen und Schüler (SuS) 
sind herzlich willkommen. 
GMS Manzenberg „Tag der offenen Manzenbergschule“ für 
Eltern und SuS 
- Donnerstag, 22. Februar 2024 ab 14:00 Uhr 
Info-Abend „Eltern für Eltern“: 
-  Dienstag, 05.03.2024 um 19:00 Uhr in den Aktionsräumen der 

GMS 
Realschule „Info-Abend zum bilingualen Zug“ für Eltern: 
- Montag, 05.02.2024, 19:30 bis 21:00 Uhr 
„Info-Nachmittag an der RS TT“ für Eltern und SuS 
- Mittwoch, 21.02.2024, 15:00-17:30 Uhr 
Montfort Gymnasium „Tag der offenen Tür am MGTT“ für El-
tern, Schülerinnen und Schüler: 
- Dienstag, 20.02.2024, 15:30-18:00 Uhr 
Zusätzliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in 
Tettnang finden Sie auch hier: 
Montfort-Gymnasium: unter www.mgtt.de 
Realschule: unter www.realschule-tettnang.de 
Gemeinschaftschule Manzenberg: unter www.manzenberg-
schule.de 

Anmeldetermine 
zur Aufnahme der Schüler aus Klasse 4 in die weiterführenden 
Schulen am Dienstag, 05. März bis Freitag, 08. März 2024
GMS Manzenberg: Di-Fr von 9:00 – 12:00 Uhr und Di-Do von 
14:00 – 17:00 Uhr 
Realschule: Di-Do von 8:00 - 12:00 Uhr und von 14:00-17:00 Uhr 
und Fr 8:00 – 13:00 Uhr 
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Gymnasium: Di und Mi 8:00 – 16:00 Uhr, Do 8:00 – 17:30 Uhr und 
Fr 8:00 – 12:00 Uhr 
Die Unterlagen und Hinweise zum Verfahren der Schüleranmel-
dung finden Sie ebenfalls auf den Homepages der Schulen. Wir 
bitten darum, die entsprechenden Unterlagen bereits zur An-
meldung ausgefüllt mitzubringen.

K U N S T  U N D 
K U LT U R

Spectrum –  
Kultur in Tettnang

Internationale Schlosskonzerte 
Klarinettentrio Schmuck 
Von Klassik bis Jazz –   
Ein moderiertes  
Konzert

Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr  
Neues Schloss Tettnang | Rittersaal © Studioline Photography 

Vorverkauf: 24 €, ermäßigt 12 €, Abendkasse: 26 €, ermäßigt 13 €

Bühne/Kleinkunst  
Lars Ruth – Mentalist 
Der Seher

Freitag, 8. März 2024, 19:30 Uhr 
Aula Montfort-Gymnasium   
Tettnang  © blackneonentertainment

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Bodensee
Vorverkauf: 22 €, ermäßigt 11 €, Abendkasse: 24 €, ermäßigt 12 €

Internationale Schlosskonzerte 
Leonkoro Quartet 
Streichquartett der  
Extraklasse

Sonntag, 24. März 2024, 18 Uhr 
Neues Schloss Tettnang, Rittersaal 
17:15 Uhr Einführungsgespräch   
mit Gerd Kurat © Nikolaj Lund

Vorverkauf: 24 €, ermäßigt 12 €, Abendkasse: 26 €, ermäßigt 13 €

Jazz & Swing  
Wawau Adler Quartet 

Freitag, 12. April 2024,  
19:30 Uhr 
Aula Montfort-Gymnasium   
Tettnang © Karl-Heinz Mostav

Vorverkauf: 22 €, ermäßigt 11 €
Abendkasse: 24 €, ermäßigt 12 €

Internationale Schlosskonzerte 
Trio Parnassus  
Ein Ensemble von Weltrang

Sonntag, 21. April 2024, 18 Uhr 
Neues Schloss Tettnang | Rittersaal 
17:15 Uhr Einführungsgespräch   
mit Gerd Kurat © Trio Parnassus

Vorverkauf: 24 €, ermäßigt 12 €
Abendkasse: 26 €, ermäßigt 13 €

Lebendiges Barockschloss  
Tettnang 2024

28. April bis 12. Mai 2024  
mit Veranstaltungen im Bodenseefestival
Hauptsponsor Lebendiges Barockschloss Tettnang: ifm electro-
nic gmbh, Tettnang

Singer Pur     
Fields of Gold (Sting)

Montag, 29. April 2024, 19:30 Uhr 
Neues Schloss Tettnang  
Rittersaal © Peter Steinheisser
Vorverkauf: 30 €, ermäßigt 15 €, Abendkasse: 32 €, ermäßigt 16 €

Ausstellung  
Eine runde Sache

Orangerie und Schlosspark  
Neues Schloss Tettnang 
Vernissage: Dienstag, 30. April 2024,   
15 Uhr, Café im Schloss © Yvonne Kinzel
Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Montfort-Gymnasium 
Tettnang.

Choreografierter                   
Liederabend  
the way we go

Freitag, 3. Mai 2024, 19:30 Uhr     
Neues Schloss Tettnang, Rittersaal © Sofija Palurovic
Vorverkauf: 28 €, ermäßigt 14 €, Abendkasse: 30 €, ermäßigt 15 €

Filmnacht                                  
Wie im Himmel &  
Klang der Stille +  

© Moviepilot.de
  

Catering

Samstag, 4. Mai 2024, 19:30 Uhr 
KiTT (Kino in Tettnang)   
Schlossstraße 9 © ray Filmmagazin
In Kooperation mit dem KiTT Kino- und Kleinkunst e.V.
Eintritt: 31 € (2 Filme + Catering)
Keine Ermäßigungen und Spectrum-Karten zugelassen. 

Klavierabend     
Guido Heimpel   
Romantische Polyphonie

Montag, 6. Mai 2024, 19:30 Uhr 
Neues Schloss Tettnang, Rittersaal  
18:45 Uhr Einführungsgespräch   
mit Gerd Kurat © Guido Heimpel
Vorverkauf: 26 €, ermäßigt 13 €, Abendkasse: 28 €, ermäßigt 14 €

Monsieur Pompadour  
Django’s Songs

Freitag, 10. Mai 2024, 19:30 Uhr  
Neues Schloss Tettnang, Rittersaal © Svea Poestges
Vorverkauf: 18 €, ermäßigt 9 €, Abendkasse: 20 €, ermäßigt 10 €

Familienkonzert:   
Aufregung in Venedig

Sonntag, 12. Mai 2024, 15:30 Uhr 
Neues Schloss Tettnang   
Innenhof  © Hans Schöpf

Vorverkauf: 13 €, ermäßigt (Kinder 4-17 Jahre) 7,50 €
Abendkasse: 15 €, ermäßigt (Kinder 4-17 Jahre) 10,00 €

Sinfonie im Innenhof   
Vielstimmige Reise

Sonntag, 12. Mai 2024, 18 Uhr 
Neues Schloss Tettnang 
Innenhof  © Philippe Ramakers
Vorverkauf: 30 €, ermäßigt 15 €, Abendkasse: 32 €, ermäßigt 16 €

Café im Schloss

28. April – 12. Mai 2024 
Montag – Sonntag, 14:30 – 17:30 Uhr  
Bei Veranstaltungen durchgehend bis 23 Uhr © Hans Schöpf
Neues Schloss Tettnang, Hintere Säulenhalle & Seeterrasse
Geselliger Treffpunkt in historischen Räumen rund um die 
Veranstaltungen des Festivals.
Für kleine Gesellschaften kann das Café auf Voranmeldung ge-
bucht werden. Wir bitten um schriftliche Anmeldung unter: an-
drea-mayer@gmx.de.
Das ehrenamtliche Team des „Café im Schloss“ freut sich auf
Ihren Besuch.

OPEN AIRS IM NEUEN SCHLOSS  
TETTNANG | INNENHOF 
POETRY SLAM  
Sommerlicher  
Dichter-Wettstreit 

Dienstag, 16. Juli 2024, 19:30 Uhr © Jakob Kielgaß
Vorverkauf: 15 €, ermäßigt 7,50 €
Abendkasse: 17 €, ermäßigt 8,50 €

TRADITIONELLE  
SCHLOSSHOFSERENADE 
Tanz in die  
Sommernacht 

Mittwoch, 17. Juli 2024, 20:30 Uhr © Herbert Neidhardt
Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bodensee-Ober-
schwaben eG
Vorverkauf: 22 €, ermäßigt 11 €, Abendkasse: 24 €, ermäßigt 12 €

DRUM STARS  
Percussion Show  
mit 5 Trommlern

Donnerstag, 18. Juli 2024,  
19:30 Uhr © Jürgen Hoppe
Vorverkauf: 30 €, ermäßigt 15 €, Abendkasse: 32 €, ermäßigt 16 €

Der Bürgerbus BerTTl bietet seine Dienste an und fährt Sie zu den 
mit diesem Zeichen gekennzeichneten Spectrum-Veranstaltun-
gen und wieder nach Hause. 
Telefonische Anmeldung Montag bis Donnerstag  
17-18 Uhr unter Tel. 07542 510 520. 
Alle Informationen zu diesen Einzelveranstaltungen finden 
Sie auf  www.spectrum-kultur-in-tettnang.de und  
www.lebendiges-barockschloss.de

Vorverkauf: 
Tourist-Information Tettnang, Montfortplatz 2,  
88069 Tettnang, Tel. 07542 510-500, tourist-info@tettnang.de, 
www.reservix.de oder bundesweit an allen Reservix- 
Vorverkaufsstellen
Schüler, Studenten und Schwerbehinderte erhalten bei Vorlage
eines Nachweises 50 % Ermäßigung.
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Neu: Schüler und Studenten, die keinen festen Sitzplatz 
benötigen, können 20 Minuten vor Veranstaltung an der 
Abendkasse Restkarten für 3,00 € erwerben.
Nicht abgeholte, reservierte Karten gehen nach 7 Tagen zurück 
in den Verkauf! 

KiTT – Kleinkunst

Martin Schmitt
Jetz’ is Blues mit lustig
Musikkabarett

Samstag, den 3.2.2024 
live im KiTT um 20:00 Uhr, 
Einlass ab 19:00 Uhr © Martin Schmitt
Der aktuelle Deutsche Kabarettmeister Martin Schmitt zeigt 
mit „Jetz´ is Blues mit lustig“ eine inspirierende Mischung 
aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten 
Geschichten und Songs, die so bunt sind wie das Leben. Ob es 
um den überbordenden Gebrauch von Handys oder die täglich 
neue Motivation im Leben, um Ausraster oder Berufsmüdigkeit, 
um Angst, Neid oder zahllose Dialekte geht – der Schmitt da-
hinter ist immer erkennbar. Das Ganze am Klavier, bayrisch und 
bluesgetränkt – praktisch das „Blues und Minus“ des Lebens. 
Wer kann da Schmitt-halten? Wo immer der Münchner auch 
ist – er hinterlässt überall geflügelte (W)Orte und brilliert mit 
schrägem Humor. Atemberaubende Klavierkunst trifft hier auf 
strapazierte Lachmuskeln. 
Preis VVK 22,00 €, AK 24,50 €

Loch Talamh
Snapshots from 
the coast
Irish Folk

Samstag, den 2.3.2024 
live im KiTT um 20:00 Uhr, 
Einlass ab 19:00 Uhr © Joachim Kote/Loch Talamh
„Loch Talamh“, gälisch für „Bodensee“, hat sich vor 25 Jahren 
der irischen Musik mit allen Facetten verschrieben und steht für 
echten Irish Folk: Reels, Jigs, Polkas, Drinking- und Lovesongs, 
aber auch Balladen, werden zu hören sein, die das Publikum in 
die mitunter auch traurige Geschichte Irlands eintauchen las-
sen. Die vier Musiker vom Bodensee entführen ihr Publikum 
mit typisch irischen Instrumenten wie Fiddle, Bodhran, Spoons, 
Flutes, Gitarre, Akkordeon, Banjo und Harfe auf die grüne Insel, 
laden ein zum Träumen oder vermitteln heiter-ungezwunge-
ne Pub-Atmosphäre. Auch die Lachmuskeln werden trainiert 
durch die Ansagen des Bandleaders. Freuen Sie sich auf einen 
bunten Querschnitt durch alles, was traditionelle irische Musik 
ausmacht. 
Preis VVK 18,00 €, AK 20,50 €   

Lars Michael Storm & 
Larissa Kurmatscheva
Kreisler reloaded
Musikkabarett

Samstag, den 13.4.2024 
live im KiTT um 20:00 Uhr, 
Einlass ab 19:00 Uhr © Storm/Kurmatschva
Der Sänger und Entertainer Lars Michael Storm und die Sän-
gerin und Pianistin Larissa Kurmatschewa haben sich der al-
ten, bösen Lieder des legendären österreichischen Kabarettis-
ten Georg Kreisler angenommen und zünden auf der Bühne 
ein furioses Feuerwerk des pechschwarzen Humors. Natürlich 
wird der alte Kreisler persönlich anwesend sein – wiederauf-ff

erstanden als schlecht gelaunte Bauchredner-Puppe. In der 
Show erscheint das Böse in all seinen Facetten – und je bö-
ser und absurder es daherkommt, umso mehr bringt es uns 
zum Lachen. Georg Kreislers Lieder sind eine Mischung aus jü-
dischem Witz, Wiener Morbidität und virtuosem Klavierspiel. 
Wer sich durch die derzeitige Weltlage beklemmt fühlt, lacht 
sich in diesem Programm frei. Satire ist eine wunderbare Me-
dizin!
Preis VVK 18,00 €, AK 20,50 €   

• VVK-Stelle in der Stadtbücherei Tettnang
• VVK online unter kitt-tettnang.de bis 1 Std vor Aufführungs-

beginn, jetzt auch mit Online-Platzreservierungsmöglichkeit
• Restkarten immer an der Abendkasse
• Aufführungsort KiTT Tettnang, Schloßstraße 9 

Bitte beachten Sie:
Für den Inhalt der Beiträge sind die Kirchen, Vereine, Institu-
tionen und Fraktionen selbst verantwortlich. Der Text wird 
von der Stadt Tettnang nicht auf Inhalte oder Schreibfehler 
überprüft.

VERAN -
S TALTUNGEN

02.02.2024

14:30 Uhr
Großer Kinderball 
im Gemeindezentrum St. Gallus
Bis 6 Jahre 14:30 Uhr - 16:00 Uhr, 
6-11 Jahre ab 16:30 Uhr
Veranstalter: Narrenzunft Tettnang e. V.

03.02.2024

9 Uhr
Schnurranten in Laimnau
Veranstalter: Musikverein Laimnau e.V.

15 Uhr
Musik-Mädels-Lounge
Mehrzweckraum Obereisenbach
Kaffee und Kuchen vor dem Dämmerumzug 
der NZ Kogenmale 
Veranstalter: Musikverein Krumbach e. V.

19:30 Uhr
Schlossball im Neuen Schloss Tettnang
Veranstalter: Narrenzunft Tettnang e. V.
Weitere Infos unter www.narrenzunft-tettnang.de

08.02.2024

10 Uhr
Gumpiger Donnerstag 
in der Tettnanger Innenstadt
Schülerbefreiung, Narrenbaumstellen u.v.m.
Veranstalter: NZ Tettnang e. V.

19 Uhr
Weiberball in der Sporthalle 
an der Weinstraße
Veranstalter: Narrenzunft Tettnang e. V.
Weitere Infos unter: www.narrenzunft-tettnang.de

09.02.2024

18 Uhr
Todernste Ratssitzung im Rathaus Tettnang
Einlass ab 17:00 Uhr. Lachen ist erlaubt!
Veranstalter: NZ Tettnang e. V.

20:01 Uhr
Sängerparty im UG des Kiga Kau
Große Sängerparty der Flexible Friends 
im UG des Kiga Kau
Veranstalter: Männerchor Kau e.V 

11.02.2024

14 Uhr
Laimnauer Dorffasnet
Kunterbunter Umzug durchs Dorf & 
HalliGalli in der Halle
Veranstalter: Musikverein Laimnau e. V.

19 Uhr
Hemedglonker u. Mininarrennacht
In der Innenstadt
Veranstalter: NZ Tettnang e. V.
Weitere Infos unter www.narrenzunft-tettnang.de

12.02.2024

18 Uhr
Jugendball 
im Feuerwehrgerätehaus Tettnang
18:00 - 22:00 Uhr 
10-16 Jahre, Kostümpflicht
Veranstalter: Jugendfeuerwehr Tettnang

Hopfengut No20
www.hopfengut.de

Wieder abends für Euch geöffnet! 

Gaststätte: Di. – Sa. 17:00 bis 21:30 Uhr, So. 12:00 bis 17:00 Uhr 

Ladencafé & Museum: Di. – So. 10:30 bis 17:00 Uhr

Führungen
öffentliche Führung mit Bierverkostung, Freitag 18:30 Uhr
öffentliche Führung im Museum, Sonntag, 14.00 Uhr 

Alle Termine und weitere Informationen unter 
www.hopfengut.de oder 07542 952206.

www.kitt-tettnang.de Kitt.Tettnang kitt_tettnang

ab Do, 
01. Feb
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P A R T E I E N /
F R A K T I O N E N

SPD Tettnang
www.spd-tettnang.de

Öffentliche Ortsvereinssitzung am 06.02.2024, 
19 Uhr, Culinarium Langenargenerstr. 67
Zu seiner öffentlichen Ortsvereinssitzung am Dienstag, 
06.02.2024 um 19.00 im Nebenraum des Culinariums lädt der 
SPD- Ortsverein Tettnang alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger herzlich ein. Themen sind: Bericht aus dem Gemeinde-
rat, der Haushaltsplan 2024 sowie die anstehende Kreistags- und 
Kommunalwahl 2024. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

V O L K S H O C H -
S C H U L E

Anmeldungen und Informationen: 
Ausführliche Kursbeschreibungen und weitere Kurse finden Sie 
unter www.vhs-bodenseekreis.de
Weitere Auskünfte erhalten Sie in der VHS-Service Zentra-
le im Landratsamt: Telefon: 07541/204-5635, Fax 07541/204-
8829 oder bei Frau Sonja Martin, VHS-Außenstelle Tettnang, Tel. 
07542/4073101 (sonst AB) oder unter tettnang@vhs-bodensee-
kreis.de.

Englisch Niveau A1, Anfängerkurs NEU!
Dieser Kurs richtet sich an Anfänger mit geringen Vorkenntnis-
sen, die mit Spaß und Leichtigkeit die englische Sprache lernen 
möchten. 
Nadja Saß, 14 Abende, 20.02.2024 - 18.06.2024
Dienstag, 18:00 - 19:30 Uhr 
Realschule, Manzenbergstr. 24 KB406116TT 

Italienisch Niveau B1, Lektion 3 
„Nuovo Espresso“ B1, Lektion 3 
Dr. Sandra DellAnna-Fuchs, 10 Abende, 21.02.2024 - 15.05.2024
Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr 
Realschule, Manzenbergstr. 24 KB409260TT 

Italienisch Niveau A1, Lektion 9 
„Nuovo Espresso“ A1, Bd. I, Lektion 9
Kurs für Anfänger/innen mit Vorkenntnissen, und für Teilneh-
mer, die ihre Vorkenntnisse auffrischen möchten.
Dr. Albina Casoni-Sick, 12 Abende, 21.02.2024 - 12.06.2024
Mittwoch, 20:00 - 21:30 Uhr 
Realschule, Manzenbergstr. 24 KB409126TT 

Spanisch Niveau B1, Lektion 3/4 
„Con gusto nuevo“ B1, Lektion 3/4 (Klett Verlag)
Arlen Poema Hecht, 12 Abende, 22.02.2024 - 13.06.2024
Donnerstag, 18:00 - 19:30 Uhr KB422206TT
Gemeinschaftsschule Manzenberg, Manzenbergstr. 12 

Irish Dance - Anfänger / Beginner 
für Jugendliche und Erwachsene
Samantha Lemke, 8 Abende, 22.02.2024 - 25.04.2024
Donnerstag, 18:30 - 19:30 Uhr 
Landesberufsschule f. Hotel- u. Gaststättenberufe, JKS/VHS-Be-
wegungsraum, Weinstr. 10 KB205141TT 

Mit ätherischen Ölen durch die Erkältungszeit NEU!
In der Erkältungszeit freut man sich über Hausmittel und natür-
liche Helfer, die vorbeugen und Symptome lindern. 

Agathe Krohmer, Zert. Aromafachberaterin, 1 Abend, 22.02.2024
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr KB303054TT* 
Gemeinschaftsschule Manzenberg, Manzenbergstr. 12 

Spanisch Niveau A1, Lektion 6/8 
„Con gusto nuevo“ A1, Bd. I, Lektion 6/8 (Klett Verlag).
Kurs für Anfänger/innen mit  Vorkenntnissen.
Arlen Poema Hecht, 12 Abende, 22.02.2024 - 13.06.2024
Donnerstag, 19:45 - 21:00 Uhr KB422110TT
Gemeinschaftsschule Manzenberg, Manzenbergstr. 12 

Englisch 50 plus, Grundstufe, Niveau A2 
Vormittagskurs mit Lernkrimi
Maia Sciacovelli, 8 Vormittage, 23.02.2024 - 26.04.2024
Freitag, 10:00 - 11:30 Uhr 
Stadtbücherei, Schlossstr. 9 KB406808TT 

Excel - kompakt für Einsteiger 
Peter Wensing, Lehrer an einer beruflichen Schule, 1 Tag
Samstag, 24.02.2024, 09:30 - 16:30 Uhr 
Elektronikschule,  Raum B 105, Oberhofer Str. 25 KB501117TT* 

Fußreflexzonenmassage 
In diesem Kurs werden erste Kenntnisse in der Fußreflexmassa-
ge vermittelt. 
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Kissen, Handtuch und Decke. 
Eine Teilnahme an diesem Kurs ist nur zu zweit möglich.
Bitte melden sie sich und ihren Partner/-in daher einzeln zu die-
sem Kurs an. 
Kristin Herberg, 1 Tag
Samstag, 24.02.2024, 10:00 - 15:30 Uhr 
Tannau, Dorfgemeinschaftshaus KB304018TT* 

Progressive Muskelentspannung NEU!
Durch bewusste Anspannung und Entspannung einzelner Mus-
kelgruppen wird eine stärkere Durchblutung der entsprechen-
den Muskelgruppen erreicht, die der Körper als Entspannung 
wahrnimmt.
Sandra Kogel, 8 Abende, 28.02.2024 - 08.05.2024
Mittwoch, 19:15 - 20:15 Uhr 
JKS/VHS-Bewegungsraum, Weinstr. 10 KB301968TT 

Discofox für Einsteiger - Tanzworkshop 
Anmeldung bitte möglichst paarweise. Bitte Tanzschuhe mit-
bringen (keine Straßenschuhe).
Sylvia Zurell, Tanzlehrerin, 2 Tage
Samstag, 02.03.2024, 16:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 03.03.2024, 10:00 - 12:00 Uhr 
Tannau, Dorfgemeinschaftshaus KB205462TT* 

Deutsch für die Grundstufe, Niveau A1.1 
Kurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse.
Franz Kortmann, 12 Abende, 04.03.2024 - 17.06.2024
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr KB404201TT
Gemeinschaftsschule Manzenberg, Manzenbergstr. 12 

Deutsch für die Mittelstufe, Niveau B1 
Kurs für Teilnehmer mit Vorkenntnissen aus A2.
Franz Kortmann, 12 Abende, 04.03.2024 - 17.06.2024
Montag, 20:00 - 21:30 Uhr KB404202TT
Gemeinschaftsschule Manzenberg, Manzenbergstr. 12 

Rückentraining mit Pilates  NEU!
Silvia Stopper, 13 Vormittage, 05.03.2024 - 25.06.2024
Dienstag, 11:00 - 12:00 Uhr 
Landesberufsschule f. Hotel- u. Gaststättenberufe, JKS/VHS-
Bewegungsraum, Weinstr. 10 

Indische Küche: Beliebte Gerichte NEU!
In diesem Kurs lernen wir indische Gerichte kennen, die traditio-
nell für besondere Anlässe zubereitet werden und unvergessli-

che Momente in unvergessliche kulinarische Erlebnisse für Ihren
Gaumen verwandeln.
Sowmiya Swamydurai, 1 Abend
Mittwoch, 06.03.2024, 18:00 - 22:00 Uhr 
Uhlandschule, Küche, Weinstr. 4 KB305101TT*

Standard/Latein mit Vorkenntnissen - 60 plus 
Tanzen lernen für jeden Anlass
Dieser Kurs bietet ausreichend Übungszeit mit individueller qua-
lifizierter Betreuung. Anmeldung bitte paarweise. Bitte Tanz-
schuhe mitbringen.
Sylvia Zurell, Tanzlehrerin, 6 Tage, 07.03.2024 - 25.04.2024
Donnerstag, 17:00 - 18:30 Uhr 
Tannau, Dorfgemeinschaftshaus KB205467TT

Afrikanisches Trommeln - Workshop
Sie erlernen die Technik des Spielens auf verschiedenen Hand- 
und Stocktrommeln sowie anderen Begleitinstrumenten. 
Francis Lartey-Qel, 1 Tag
Samstag, 09.03.2024, 10:00 - 16:00 Uhr 
Tannau, Dorfgemeinschaftshaus KB213612TT*

Tango Argentino - Workshop 
Einsteiger
Anmeldung bitte möglichst paarweise.
Ago Musovic, 
Hilde Verena Seifert, 2 Nachmittage
Samstag, 09.03.2024, 16:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 10.03.2024, 16:00 - 18:00 Uhr 
Tannau, Dorfgemeinschaftshaus KB205555TT* 

K I R C H L I C H E 
N A C H R I C H T E N

Katholische Kirchengemeinde 
St. Gallus
www.kath-kirche-tettnang.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Vormittags: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 8:30 – 
12 Uhr, Nachmittags: Dienstag 14:30 – 16:30 Uhr, Donnerstag 15 
– 18 Uhr
Tel. 07542 9374-0, Fax 9374-23, StGallus.Tettnang@drs.de
Klinikseelsorge Tettnang:
Montag – Freitag:
Konrad Krämer, Tel.: 0177-5713691, kkraemer@bdkj-bja.drs.de.
An den Wochenenden ist für dringende Fälle eine Rufbereit-
schaft eingerichtet unter: 01512-7139421

Wir laden Sie herzlich ein 
zu unseren Gottesdiensten:

Dienstag, 30. Januar: St. Gallus, 18.00 Uhr Rosenkranz, 18.30 
Uhr Eucharistiefeier.
Mittwoch, 31. Januar: St. Gallus, 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Schillerschule.
Donnerstag, 1. Februar: St. Anna, 7.45 Uhr Schülergottesdienst 
Grundschule Manzenberg; St. Georg, 9.00 Uhr Eucharistiefeier
mit Kerzenweihe und Blasiussegen.
Samstag, 3. Februar: St. Anna, 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit
Kerzenweihe und Blasiussegen.
Sonntag, 4. Februar: St. Gallus, 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit
Kerzenweihe und Blasiussegen; Klinikkapelle, 18.00 Uhr Klinik-
gottesdienst.  
Dienstag, 6. Februar: Schlosskirche, 9.50 Uhr ökumenisches
Marktgebet; St. Gallus, 18.00 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr Eucha-
ristiefeier.
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Mittwoch, 7. Februar: St. Gallus, 7.30 Uhr Schülergottesdienst 
Schillerschule.
Live-Übertragung:
Der Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr in St. Gallus wird live 
über das Telefon nach Hause übertragen: Bitte 022198882119 
wählen, nach Aufforderung den Zugangscode 1050583 und # 
eingeben. Kurz vor Beginn des Gottesdienstes werden die Lied-
nummern über das Telefon mitgeteilt.
Hauskommunion:
Mitarbeiterinnen der Gemeinde bringen die „Kommunion Zu-
hause“ zu kranken Menschen heim. Vorherige Anmeldung über 
das Pfarrbüro, Tel.: 93740.

Weitere Termine und Veranstaltungen:

Kerzensegnung / „Fest Darstellung des Herrn“
In diesem Jahr werden die Kerzen, die wir das Jahr über in den 
Gottesdiensten entzünden und die Sie Zuhause nutzen in den 
Gottesdiensten am Donnerstag, 1. Februar um 9 Uhr in St. Georg, 
am Samstag, 3. Februar um 18.30 Uhr in St. Anna und am Sonn-
tag, 4. Februar um 10 Uhr in St. Gallus gesegnet.
 Pfarrer Hermann Riedle

Blasiussegen
Der Heilige Blasius, dessen Gedenktag wir am 3. Februar bege-
hen, gilt als einer der vierzehn Nothelfer. Er wird besonders bei 
Halserkrankungen, aber auch allgemein bei Krankheit um seine 
Fürsprache bei Gott angerufen. Dafür steht der Blasiussegen, der 
mit gekreuzten Kerzen gespendet wird. Sie haben die Möglich-
keit, den Blasiussegen jeweils nach den Gottesdiensten am 1. Fe-
bruar in St. Georg, am 3. Februar in St. Anna und am 4. Februar in 
St. Gallus zu empfangen. Pfarrer Hermann Riedle

Hockstubenfasnet
Die Hockstubenfasnet findet dieses Jahr am Montag, 5. Februar 
2024 um 14.00 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus statt. Herz-
liche Einladung an alle Seniorinnen und Senioren.
 Das Hockstubenteam

KAFRABU – Fasnet beim Katholischen Frauenbund
Der Katholische Frauenbund lädt alle Mitglieder und Gäste herz-
lich zur diesjährigen Frauenbund - Fasnet ein. Wir treffen uns am 
Dienstag, 6. Februar 2024 um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum 
St. Gallus. Das Leitungsteam bereitet einige lustige Einlagen vor, 
die Musik zum Schunkeln und Tanzen kommt vom Band, und bei 
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen von unseren fleißigen Ku-
chenbäckerinnen können sich alle miteinander unterhalten. Wir 
freuen uns auf viele gutgelaunte Närrinnen und auf einen fröh-
lichen Nachmittag mit Ihnen. Das Leitungsteam des Frauenbunds

Gemeindefasnet
Nach drei Jahren coronabedingter Pause lädt die Kirchenge-
meinde wieder ein zur Gemeindefasnet am Freitag, 9. Februar 
2024 ab 19.58 Uhr. Dazu hat sich ein Vorbereitungsteam gebil-
det, das sich auf Ihr Kommen freut. Pfarrer Hermann Riedle

Narrenmesse
Die Fasnet ist dieses Jahr kurz. Schon am Sonntag, 11. Februar 
2024 lädt die Kirchengemeinde und die Narrenzunft Tettnang 
um 10 Uhr in die St. Gallus-Kirche ein. Musikalisch wird die Nar-
renmesse wieder mitgestaltet von der Stadtkapelle Tettnang.
 Pfarrer Hermann Riedle

Fastenpredigtreihe 2024
Die Fastenpredigtreihe steht in diesem Jahr unter dem Thema 
„Vertrauen – wider die Angst“. Die zahlreichen Krisen in unse-
rer aktuellen Weltlage lösen bei vielen Menschen Angst aus. 
Können wir als Christen was dagegensetzen? Die Predigten fin-
den jeweils an den folgenden Sonntagen um 17 Uhr in St. Gallus 
statt: 18. Februar, 25. Februar, 10. März und 17. März 2024. Am 

Sonntag, 3. März 2024 um 17 Uhr hören wir Passionsmusik vom 
Ensemble QuinTon. Ausschuss Erwachsenenbildung

Begegnungstag für Frauen aus Stadt und Land 2024
Der Kath. Frauenbund lädt alle interessierten Frauen des Deka-
nats zum diesjährigen Begegnungstag am Donnerstag, 22. Fe-
bruar 2024 ins Gemeindezentrum St. Gallus nach Tettnang ein. 
Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einer Eucharistiefeier in St. Gal-
lus. Anschließend wird Gertrud Geiger, Gemeindereferentin, in 
ihrem Referat das Thema des Tages aus biblischer Sicht beleuch-
ten. Nach der Mittagspause ab 14 Uhr stellt sich, unter der Lei-
tung von Melanie Friedrich, die Anlaufstelle für Bürgerengage-
ment der Stadt Tettnang vor. Zum Thema: „Engagement in Form 
- und außerhalb der Norm“ erzählen dort aktive Ehrenamtliche 
von ihren Angeboten und Aktivitäten. Beim Begegnungstag ist 
jede willkommen. Der Tag bietet auch Zeit für Begegnung und 
Gespräch mit den anderen Besucherinnen. Das Ende der Veran-
staltung ist um 16 Uhr. Der Unkostenbeitrag für den Tag beträgt 
5 €. Verantwortliche für den Tag sind: Gerlinde Frey und Judith 
Schobloch, KDFB Tettnang. Judith Schobloch

Gemeindefahrt 2024
„Kraftquellen in Südtirol“ – unter diesem Thema bieten wir in 
diesem Jahr eine Gemeindefahrt nach Südtirol an. Der geplan-
te Termin für die Fahrt ist vom 9. – 13. September 2024. Die Zie-
le sind: Maria Trens – Neustift- Brixen – Heilig Kreuz im Gader-
tal – Maria Weißenstein – Naturns St. Prokulus – Lana – Me-
ran – Kloster Marienberg – Reschensee. Die Ausschreibung mit 
dem Anmeldeformular finden Sie an den Schriftenständen in St. 
Gallus, St. Georg und St. Anna, im Pfarrbüro sowie auf unserer 
Homepage unter https://kath-kirche-tettnang.de. 
 Pfarrer Hermann Riedle

Martin-Luther- 
Kirchengemeinde
www.tettnang.evkirche-rv.de

Sprechzeiten im Pfarrbüro, Martin-Luther-Str. 7, 88069 Tett-
nang: Dienstag bis Donnerstag 8.30 – 12.00 Uhr, Tel. 07542 7455, 
Fax 07542 9396102, E-Mail: pfarrbuero.tettnang@elkw.de 
Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner: Tel. 07542 7455;  
E-Mail: Pfarramt.Tettnang-1@elkw.de 
Pfarrerin Jael Berger: Tel. 07542 2918984, E-Mail: Pfarramt.
Tettnang-2@elkw.de 
Jugendreferent Jörg Wiedmayer, E-Mail: jörg.wiedmayer@
elkw.de, Tel. 0157 58282393
Sprechzeiten Kirchenpflege: Montag 16.00 bis 17.30 Uhr,  
email: kirchenpflege.tettnang@elkw.de
Sprechzeiten Diakonische Bezirksstelle Friedrichshafen im 
Martin-Luther-Gemeindehaus Tettnang (Schwangeren- und 
Schwangerschafts-Konfliktberatung und Beratung von Fami-
lien) in Tettnang: Montag und Mittwoch 8 bis 12 Uhr (Tel. 07541 
32300)
Ökumenisches Sorgentelefon der Diakonie Oberschwaben-
Allgäu-Bodensee mit der Caritas Bodensee-Oberschwa-
ben: Dienstag 13 und 15 Uhr und Donnerstag 10 bis 12 Uhr 0751 
3625629 sowie Mittwoch 15:00 bis 17 Uhr und Freitag 14 und 16 
Uhr, 0751 95223-086.
Live-Übertragung: Grundsätzlich wird jeder Gottesdienst der 
Schlosskirche über die Audio-Liveübertragung nach Hause über-
tragen. Dafür kann am Sonntagvormittag zur Gottesdienstzeit 
kurz vor 9.30 Uhr die unten genannte Telefonnummer angerufen 
werden: Gottesdienst-Telefon Tettnang: 07542 9079910.

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren 
Gottesdiensten

Sonntag, 04.02.2024, 9.30 Uhr Gottesdienst in der Schloss-
kirche (Pfrin. M. Kleinknecht-Wagner)

Nacht der Lichter am 02.02.2024, 19.00 Uhr in der evangeli-
schen Schlosskirche in Tettnang
Diese tief berührende Lichterfeier wird nach der Liturgie aus Tai-
zé gestaltet und ist geprägt von Texten der Bibel, einer Zeit der 
Stille und wunderschönen Taizégesängen. Thema der diesjähri-
gen Nacht der Lichter ist die Jahreslosung 2024 „Alles, was ihr
tut, geschehe in Liebe!“
In Tettnang ist die „Nacht der Lichter in der Schlosskirche“ zu
einer festen Tradition im Jahreskreis geworden und es ist beein-
druckend, wie viele Menschen diesen Gottesdienst stärkend er-
leben und mitfeiern.
Das gemeinsame Gebet, verbunden mit den ruhigen, sich wie-
derholenden Gesängen hilft Menschen in unserer oft hektischen 
und fordernden Zeit, die eigenen Gedanken zu ordnen, innere 
Kraft und Ruhe und den Weg zu Gott zu finden. Eingeladen sind 
alle, Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Gemeinschaft,
Stille und der Begegnung mit Gott sehnen und dies im wunder-
schön gestalteten Raum der Tettnanger Schlosskirche erleben 
möchten.

Termine, Veranstaltungen und  
Informationen:

Liebe Gemeindemitglieder, Interessierte und Nachbarn. 
Immer wieder werden wir gefragt: Was passiert mit dem Ge-
meindezentrum? Wie geht es weiter? Wie schon im vorletzten
Schlossboten vorgestellt, beschäftigt sich der Kirchengemein-
derat intensiv mit der Immobilienfrage des Martin-Luther-Ge-
meindezentrums. Ziel muss dabei sein, sinnvolle Lösungen im
Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten für ein energetisch 
zukunftsfähiges Gemeindezentrum zu finden. Möglich wird 
dies, wenn wir das Martin-Luther-Areal in Zukunft gemein-
sam mit diakonischen Akteuren gestalten. Um Ihnen unsere Ge-
danken vorzustellen und mit Ihnen ins Gespräch zu treten, la-
den wir Sie zu einer Gemeindeinfoversammlung am 20.02.2014, 
19.00 Uhr ins Martin-Luther-Gemeindehaus ein. Für die Or-
ganisation freuen wir uns über Ihre Anmeldung bis Donners-
tag, 15.02.2024, email: pfarrbuero.tettnang@elkw.de oder Tel. 
07542/7455.
Mittwochs, 15.00 Uhr Konfirmanden-Unterricht im Gemeinde-
haus (außerhalb der Ferien)
Freitags, 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr: Jungschar (für Kinder der 1.-
4. Klasse) im Martin-Luther-Gemeindehaus. Spiele, Aktionen, 
Gemeinschaft, Bibel. Bei Fragen: Jörg Wiedmayer, Jugendrefe-
rent, Tel. 0157/58282393 oder joerg.wiedmayer@elkw.de.
Sternenkindergruppe, Mittwoch, 31.01.2024, 19.00 Uhr,
Martin-Luther-Gemeindehaus. Eltern, die ihr Kind vor der Ge-
burt verloren haben, treffen sich dort in einem geschützten Rah-
men, um einander zu stärken und ihre Erfahrungen zu teilen. 
Wer eine Möglichkeit zum Gespräch und der Begegnung sucht, 
ist herzlich eingeladen. Weitere Informationen erhalten Interes-
sierte bei Pfrin. Martina Kleinknecht-Wagner, Tel. 07542/7455, 
mail: Pfarramt.Tettnang-1@elkw.de
Mitarbeiterfest am Samstag, 02.03.2024. 16.00 Uhr Gottes-
dienst in der Schlosskirche und anschließend Fest in der Halle
der Diakonie Pfingstweid. Wir bitten um Anmeldung bis zum 
23.02.2024 im Pfarrbüro per email: pfarrbuero.tettnang@elkw.
de oder Telefon 07542/7455.
Offener Treff für Frauen und Männer im Martin-Luther-Ge-
meindehaus Tettnang. Der offene Treff für Frauen und Männer
findet in der Regel am 1. und 3. Dienstag im Monat von 14.30 
Uhr bis 16.30 Uhr statt. Eingeladen sind Frauen und Männer, die 
sich in offener Runde treffen möchten. Nach einem themati-
schen Impuls ist Gelegenheit, bei Kaffee, Tee und Gebäck mitei-
nander ins Gespräch zu kommen. Alle sind herzlich eingeladen! 
Nächste Termine: Dienstag 06.02.2024; 20.02.2024; 05.03.2024; 
19.03.2024
18.03.24 – 31.03.24 Ostergarten zu Gast im Martin-Luther-
Gemeindezentrum. Seit einigen Jahren veranstaltet das evan-
gelische Jugendwerk Ravensburg den Erlebnis-Parcours, bei 
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dem Klein und Groß die Passionszeit mit allen Sinnen erleben 
können. Wer im Ostergarten bei diesem tollen Gemeinschafts-
projekt mitwirken möchte – sei es bei der Durchführung von 
Ostergartenführungen, im Bistro, beim Empfang, als „Requisi-
tenhelfer/in“ oder Kuchenbäcker/in kann sich gerne im Pfarrbü-
ro melden.

Wir wünschen Ihnen Zuversicht und das Spüren, dass der Glaube Sie 
trägt und uns verbindet Bleiben Sie behütet! 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kirchengemeinderates
 Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner,  
  Pfarrerin Jael Berger, Karin Kathan, gew. Vorsitzende

Seelsorgeeinheit Argental
www.se-argental.de

Pfarrbüro Laimnau, Pfarrer Simon Hof: Tel.: 07543 6244 Büro, 
Fax: 07543 54955, StPetrusundPaulus.Laimnau@drs.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9 – 11 Uhr 
Simon.Hof@drs.de, Tel. 07543 3004276
Pfarrbüro Neukirch: Tel.: 07528 2262, Fax: 915263
StMaria.Neukirch@drs.de
Öffnungszeiten: Di., Do., Fr. 9 – 11 Uhr
Pfarrer Angelo Unegbu,  
Tel.: 0176 47154709, AngeloChidi.Unegbu@drs.de 
Gemeindereferentin M. Hertnagel:  
Tel. (07543) 952105 oder 913257 
michaela.hertnagel@drs.de
Pastoralreferentin Verena Sayer:  
Tel.: 07528 915262, verena.sayer@drs.de
Kirchenpflege GKG Argental
Tel.: 07543/3004501, Gesamtkirchenpflege.Argental@kpfl.drs.de
Redaktion Kirchenanzeiger:  
Tel.: 07543 50133, SE.Argental@drs.de
Website: www.se-argental.de

Gottesdienste und Veranstaltungen 
vom 3. bis einschl. 11. Februar 2024 

Samstag, 3. Februar: Hl. Blasius
16.00 Uhr  Neukirch Rosenkranz geistl. Berufe
18.00 Uhr Wildpoltsweiler Eucharistiefeier mit Balsiussegen 
  anschl. Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Laimnau Eucharistiefeier mit Balsiussegen 
 anschl. Beichtgelegenheit 
18.30 Uhr Obereisenbach Rosenkranz für geistl. Berufe 

Sonntag, 4. Februar: 5. Sonntag im Jahreskreis  
8.30 Uhr Obereisenbach Eucharistiefeier mit Balsiussegen 
8.30 Uhr Goppertsweiler Eucharistiefeier mit Balsiussegen 
10.00 Uhr Krumbach Eucharistiefeier mit Balsiussegen  
10.00 Uhr Hiltensweiler Familiengottesdienst mit Blasiussegen
 Mitgestaltet vom Kindergarten St. Josef
10.00 Uhr Tannau Eucharistiefeier mit Balsiussegen
 anschl. wird  Agathabrot zum Kauf angeboten. 
10.00 Uhr Neukirch Wortgottesdienst 
20.15 Uhr Laimnau Gebets Lobpreis im Gemeindehaus

Dienstag, 6. Februar
8.00 Uhr Laimnau Schülerwortgottesdienst 
18.00 Uhr Neukirch Eucharistiefeier 

Mittwoch, 7. Februar
8.00 Uhr Obereisenbach Schülerwortgottesdienst
17.30 Uhr Wildpoltsweiler Rosenkranz f. Frieden 
18.00 Uhr Goppertsweiler Eucharistiefeier 

Donnerstag, 8. Februar
7.50 Uhr Neukirch Schülerwortgottesdienst
14.00 Uhr Neukirch Hockstube Fasnet mit St. Silvesterhaus 
18.00 Uhr Hiltensweiler Eucharistiefeier 

Freitag, 9. Februar 
18.00 Uhr Laimnau Eucharistiefeier 

Samstag, 10. Februar
18.00 Uhr  Tannau Eucharistiefeier  

musikal. umrahmt von „de Colores“
  Anschl. Eucharistischer Anbetung u. Lobpreis 

mit Beichtgelegenheit 
18.00 Uhr Obereisenbach Eucharistiefeier  
  Anschl. Beichtgelegenheit  

Sonntag, 11. Februar: 6. Sonntag im Jahreskreis   
8.30 Uhr Krumbach Eucharistiefeier  
8.30 Uhr Neukirch Eucharistiefeier    
10.00 Uhr Goppertsweiler Eucharistiefeier  
10.00 Uhr Laimnau Narrenmesse  
10.00 Uhr Wildpoltsweiler Eucharistiefeier   

Donnerstag, 1. Februar ab 14.00 Uhr  
Senioren-Fasnet im Gemeindehaus in Laimnau
Mit verschiedenen Einlagen werden wir einen lustigen Nachmit-
tag verbringen mit Kaffee und Fasnetsgebäck sowie Vesper dür-
fen auch nicht fehlen. 

.

Erwachsenenbildung  
der Seelsorgeeinheit Argental

Donnerstag, 1. Februar, 20.00 Uhr:  
Der Glaube und seine Beweise - Teil 3 
Referent: Pfarrer Simon Hof Ort: Kath. Gemeindehaus Laimnau 
Eintritt frei, ohne Anmeldung
An Gott zu glauben bedeutet keineswegs seinen Verstand ab-
zuschalten und die Vernunft in die Tonne zu treten. Ganz im 
Gegenteil: Die Wissenschaft bestätigt immer wieder, was der ka-
tholische Glaube lehrt. 
Teil 3 der Vortragsreihe beschäftigt sich mit dem Phänomen der 
Stigmata. 

Samstag, 10. Februar, 9:00 Uhr  
Frauenfrühstück: Lebensziele – Lebensprioritäten –  
Was macht das Leben lebenswert? 
Referentin: Cornelia Mack, Ort: Dorfgemeinschaftshaus Wild-
poltsweiler 
Wofür oder wozu leben wir? Viele Menschen suchen nach einem 
erfüllten, nach einem glücklichen Leben, doch sie suchen an den 
falschen Stellen. Häufig werden uns in der Werbung angebli-
che Glücksbringer vor Augen gestellt, die aber letztlich das Le-
ben nicht ausfüllen können. Was aber sind lohnende Ziele, was 
macht ein Leben wertvoll? Um diese Fragen wird es an diesem 
Vormittag gehen. Cornelia Mack wird die falschen Ziele entlar-
ven und Alternativen dazu aufzeigen (Einlass 8:30 Uhr).
Kosten: 15,00 €, Anmeldung: erbeten im Pfarrbüro Laimnau 

Nachrichten der  
Evang. Kirchengemeinde 
Kressbronn

www.gemeinde.kressbronn.elk-wue.de, Pfarrer Ulrich Adt

Sprechzeiten Pfarramt: Dienstag und Donnerstag 14-17 Uhr
Tel.: 07543 6594 E-Mail: Pfarramt.kressbronn@elkw.de
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eu-
re Herzen nicht.  Hebräer 3, 15

Gottesdienste
So, 04.02.24: 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Adt) - mit Kindergot-
tesdienst
So, 11.02.24: 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Adt) – mit Kindergot-
tesdienst, im Anschluss Orgelmatinee

Aktuelles
Mi, 31.01.24: 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht: 19.30 Uhr 
Freundeskreis für Suchtkranke
Do, 01.02.24: 19.30 Uhr gemeinsames Gebet
Fr, 02.02.24: 19.00 Uhr Alpha-Kurs
Di, 06.02.24: 19.00 Uhr Fitnessgymnastik für Frauen

Vesperkirche am See: 29.01. – 03.02.2024  
Willkommen sein
Für eine Woche im Jahr 2024 öffnet die Gemeinde Langenargen 
ihr kath.Gemeindehaus und lädt zum Essen ein. Die Woche wird 
veranstaltet in Kooperation mit allen zehn evangelischen, neu-
apostolischen und katholischen Kirchengemeinden in den Kom-
munen Eriskirch, Langenargen und Kressbronn.
Gäste sind alle Menschen, egal welchen Alters, sozialer Schicht, 
Religion, Nation oder Kultur. Dabei setzt die Vesperkirche ein ge-
sellschaftliches Zeichen und fördert die Solidarität aller Mitbür-
ger. Dies erleben wir im wertschätzenden, zuwendenden und 
kraftspendenden Miteinander im Lebensraum Kirche. Zusätzlich
bieten wir ein kostenloses kulturelles Rahmenprogramm, eine 
Spielecke für Kinder und weitere Serviceleistungen.
Öffnungszeiten: 11:00 bis 15:30 Uhr | Essensausgabe: 11:30 bis 
15:00 Uhr | geistl. Impuls zum Abschluss: 14:00 Uhr
Kosten: 1,50 Euro inkl. Getränke, Kaffee und Kuchen (dies ist ein 
symbolischer Preis. Wer mehr hat, darf gerne mehr geben)
Jede/r ist willkommen, wie er is(s)t.

Neuapostolische  
Kirche

Herzlich willkommen zu allen Gottesdiensten in unserem Kir-
chengebäude, Kolpingstraße 24 in Tettnang; sonntags um 9:30 
Uhr und mittwochs um 20:00 Uhr in Präsenz, oder per Telefon.
Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page unter https://www.nak-ravensburg.de/tettnang/kalender 
oder dem Schaukasten an unserer Kirche.

Jehovas  
Zeugen

Sie sind herzlich zu unseren Zusammenkünften und öffentlichen
Vorträgen eingeladen. Sie finden in unserem Gemeindesaal in 
der Narzissenstraße 10 in Tettnang statt. Außerdem ist es mög-
lich, die Zusammenkünfte über die Internetplattform „Zoom“ 
mitzuverfolgen. 

Biblischer Vortrag und Besprechung am Samstag, 10. Feb-
ruar, 18.00 Uhr „Wessen Wertvorstellungen teilen wir?“ 
Der Vortrag dreht sich um die mutmachende Botschaft der Bi-
bel, um praktische Ratschläge für den Alltag und um die positive 
Hoffnung für die Zukunft der Menschen. 
Bei Interesse einfach vorbeikommen oder die Einwahldaten er-
fragen unter # 07542/52948.
Weitere Informationen zu biblischen Fragen, aktuellen Ereignis-
sen und unserer weltweiten Tätigkeit finden Sie auf www.jw.org.

A U S  D E M  
V E R E I N S L E B E N

TSV 1848 Tettnang e.V.
www.tsv-tettnang.de

Fasnet im Turn-Dschungel am 11./12.02.2024,  
14 – 17 Uhr, Carl-Gührer-Halle Tettnang

Die Turnabteilung des TSV verwandelt die Carl-Gührer-Halle in
eine riesige Bewegungslandschaft! Auch in diesem Jahr lädt die
Turnabteilung des TSV 1848 Tettnang am 11./12. Februar jeweils 
14-17 Uhr alle Kinder zum Spielen und Toben in die Carl-Gührer-
Halle ein. Auch in diesem Jahr ist in der Halle allerhand geboten, 
was die Kinderherzen höherschlagen lässt. Eintritt pro Tag 3 €.
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Narrenzunft Tettnang e.V.
www.narrenzunft-tettnang.de

Hock am 02.02.2024, 19 Uhr, Zunftstube
Am Freitag, 02.02.2024, sind alle Mitglieder, Interessierte, Freun-
de und Gönner wieder zu unserem Hock eingeladen. Marion und 
ihr Zunftstubenteam freuen sich auf euren Besuch!

Schlossball am 03.02.2024, 19:30 Uhr, Neues Schloss 
Tettnang
Der Schlossball tritt 2024 wieder ganz in die Fußstapfen der 
bekannten Bälle vor der Pandemie. Der Ball erstreckt sich im 
Schloss auf mehreren Etagen und verwöhnt die Gäste in ver-
schiedenen Destinationen mit diversen Snacks, italienischem Es-
sen und Getränken. 
Weitere Infos und Karten unter: https://www.narrenzunft- 
tettnang.de

Umzug LT Donau Riedlingen am 04.02.2024, 13 Uhr, 
Riedlingen
Landschaftstreffen Donau Busabfahrt um 11:00 Uhr, Rückfahrt 
um 16:30 Uhr. Aktuelle Zeiten bitte nochmals unserer Homepage 
entnehmen.

Kindergartenbesuche am 05.02.2024, ab 09:00 Uhr
Die Narrenzunft bringt unsere wunderschönen Masken zu den 
Kleinsten der Stadt. Wir besuchen vormittags vom 05.02. bis 
07.02.2024 die Kindergärten, sowie am 06.02. und 07.02. nach-
mittags die Pflegeheime in Tettnang. Narren die gerne teil-
nehmen möchten, melden sich bitte per Mail bei Martha Abe-
le (kiga@narrenzunft-tettnang.de). Ihr erhaltet dann detaillier-
te Infos.

Der originale Tettnanger Weiberball am 08.02.2024, 
19:00 Uhr, Turnhalle an der Weinstraße
Auch in diesem Jahr traditionell am Gumpigen Donnerstag.  
9 € Eintritt – VVK online und beim Vorsorgecenter Zartl und – 
wenn noch verfügbar – an der Abendkasse.

Lumpenball am 09.02.2024, 20 Uhr, Zunftstube
Lumpenball am Bromigen Freitag! Unsere Party nach der Tod-
ernsten Ratssitzung! Für euer leibliches Wohl haben wir Essen 
und Getränke vorbereitet. Wir freuen uns auf euren Besuch

Ski + Sport Club  
Tettnang e.V. 1967
www.ssc-tettnang.de

Hüttengaudi am 23.02.2024,  
Dornbirner Hütte Bödele
Ein super Ski- und Snowboard Wochenende für Jugendliche ab 
15 Jahre und älter. Unterkunft ist die Dornbirner Hütte direkt an 
der Piste. Wir können bis zu 20 Personen mitnehmen, wir wer-
den mit Halbpension versorgt. Tagsüber Skifahren und Boarden, 
abends Spaß und Action. Info bei Saskia Fischer 0176-29741300, 
Anmeldung: snowteam-tt.de.

Kolping Tettnang
www.kolping-tettnang.de

Kolp-Sen-Treff am 08.02.2024,  
Elektronikmuseum & Hotel Ritter
Die Seniorinnen und Senioren der Kolpingsfamilie sind herzlich 
zum nächsten Treffen am Donnerstag, den 8. Febr. 2024, 18.00 
Uhr im Hotel Ritter eingeladen. Zuvor um 16.30 Uhr sind die Teil-
nehmer zum Besuch des Elektronikmuseums mit Führung in den 
historischen Räumen im Tettnanger Torschloss eingeladen. 

Hundesportverein  
Tettnang e.V.
www.hsv-tettnang.de

Jahreshauptversammlung am Fr., 01.03.2024,  
19 Uhr, Gasthaus „Löwen“, Prestenberg
Der Hundesportverein Tettnang lädt Mitglieder und Freunde 
zur Hauptversammlung im Gasthaus „Löwen“, Prestenberg am 
01.03.2024 um 19 Uhr ein. 
Auf der Tagesordnung stehen Geschäftsberichte der Vorstand-
schaft, Entlastung und die swhv Obedience Meisterschaft.

Förderverein des  
Elektronikmuseums  
Tettnang e.V.
www.emuseum-tettnang.de

Tettnanger Fernseh-Geschichten gesucht
Am 18.04.1934 wurde in Deutschland die erste offizielle Fern-
sehsendung übertragen, deshalb haben wir Fernsehen dieses 
Jahr als Schwerpunktthema geplant. Anlässlich dieses Jubiläums 
suchen wir Überlieferungen von Tettnanger Bürgern aus dieser 
Zeit, Geschichten, wie war es denn? Wir würden uns über per-
sönliche Eindrücke per Mail an Rainer.Specker@elektronikmu-
seum.org sehr freuen!

Narrenzunft  
Wasenmoosgeister Höll e.V.
www.nz-wasenmoosgeister-hoell.de

Programm Wochenende
Am Freitag, 02.02., sind wir um 19:00 Uhr beim Narrenbaumstel-
len des Gorilla Clubs in Russenried. 
Am Samstag, 03.02., nehmen wir um 17:17 Uhr am Dämmerum-
zug der Kogenmale in Obereisenbach teil. Wir haben die Start-
nummer 20.  Wasenmoos – de Goischt isch los.

Männerchor Kau e.V.

Sängerparty, 09.02.2024, 20:01 Uhr,  
Vereinsheim Männerchor Kau
Am Bromigen Freitag, 09.02.24 um 20:01 Uhr Sängerparty mit 
Ausklang der Kauer Dorffasnet. Verschiedene Tanzgruppen, die 
NZ Waldteufel, Feuerhexen TT, der neue Kauer Büttel Berthold 
usw. werden den närrischen Abend bereichern. Die Montfort-
spatzen spielen zum Tanz auf und sorgen für bomben Stim-
mung. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. BARBETRIEB. EINTRITT 
FREI. Kau Kau – Oho

Musikverein Krumbach. e.V.
www.musikverein-krumbach.de

Musik-Mädels-Lounge vor dem Dämmerumzug  
am 03.02.2024, 15 Uhr, Obereisenbach  
Mehrzweckraum
Die Krumbacher Musikmädels eröffnen wieder ihre „Musik-Mä-
dels-Lounge“ am Samstag, 03.02.24 vor dem Dämmerumzug 
der NZ Kogenmale im Mehrzweckraum der Halle in Obereisen-
bach. Ab 15 Uhr gibt es lecker Kaffee und Kuchen sowie Waffeln 
und sonstige Leckereien. Mit Glamour und Glitzer werden die 
Gäste begrüßt und bewirtet. 
Die Mädels freuen sich auf viele Gäste rund um den Obereisen-
bacher Umzug. 

Förderverein der Grundschule  
Obereisenbach e. V.

Kinderkleiderbasar (Frühjahr/Sommer) am 
02.03.2024, 14 – 15:45 Uhr, Mehrzweckhalle  
Obereisenbach
(13.30 Uhr für Schwangere mit Begleitperson). Es werden wie
immer angeboten: Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Grö-
ße 50-176 sowie Schuhe, Babyausstattung, Spielsachen aller Art,
Bücher, CDs, Fahrzeuge und vieles vieles mehr. An unserer Ku-
chentheke gibt es wie immer viele leckere Torten, Kuchen und 
Muffins.

DLRG Ortsgruppe  
Bodnegg-Obereisenbach

Jahreshauptversammlung am 18.03.2024, 18:30 Uhr, 
Dorfgemeinschaftshaus, Kaplaneiweg 2, Bodnegg
Herzliche Einladung an alle Mitgliederinnen, Mitglieder und El-
tern. Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Berichte der Vorstand-
schaft, 3. Bericht des Leiters Wirtschaft und Finanzen, 3.1. Be-
richt der Kassenprüfer, 3.2. Entlastung des Leiters Wirtschaft
und Finanzen, 4. Entlastung der Vorstandschaft, 5. Vorstellung
und Beschluss des Haushaltsplans 2024, 6. Wahlen, 7. Anträge, 8. 
Ehrungen, 9. Schlusswort.
Anträge müssen bis spätestens Montag, 11.03.2024 schriftlich 
bei, Anna Gmünder, Kaplaneiweg 7, 88285 Bodnegg, oder per E-
Mail (vorsitz@bodnegg.dlrg.de), eingereicht werden.
Über eine rege Teilnahme freut sich das Vorstandsteam!
 Leonie Koch, Luis Knappe und Anna Gmünder

SG Argental e.V.
www.sg-argental.de

Abteilung Handball

Heim- und Auswärtsspiele am Sa., 03.02.2024
13:30 Uhr, TSV Bad Saulgau - C-Jgd. SGA 
14:00 Uhr, B-Jgd. SGA - SSV Dornbirn/Schoren in der Carl-Güh-
rer-Halle in Tettnang 

So., 04.02.2024 
Ab 11:55 Uhr, E-Jgd.-Spieltag in Lindau

Musikverein  
Laimnau e.V.

Laimnauer Dorffasnet am 11.02.2024, 14 Uhr  
10 Uhr: Narrenmesse in der St. Peter & Paul-Kirche 
14 Uhr: Einzigartiger und kunterbunter Umzug durchs Dorf mit 
zahlreichen Gruppen & ausgefallenen Ideen und Kostümen. An-
schließend buntes Treiben in der Argentalhalle mit Kaffee & Ku-
chen, Speisen und Getränken sowie Bühnenprogramm. 
Dieses Jahr neu: Party-Zelt neben der Halle mit Bar, DJ und guter
Stimmung.  Bollebach – Alleweilwach

Theatergruppe Hiltensweiler

präsentiert: „Suche Mann für meine bessere Hälfte!“ 
ab Fr., 08.03.2024, Ritter-Arnold-Saal Grundschule 
Hiltensweiler
Komödie in 3 Akten aus der Feder von Autorin Beate Irmisch. 
Die Aufführungstermine (im Ritter-Arnold-Saal der Grundschu-
le Hiltensweiler): Freitag 08.03. 20.00 Uhr, Samstag 09.03. 14.00 
+ 20.00 Uhr, Sonntag 10.03. 18.00 Uhr, Freitag 15.03. 20.00 Uhr, 
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Samstag 16.03. 20.00 Uhr, Sonntag 17.03. 18.00 Uhr, Mittwoch 
20.03. 20.00 Uhr, Freitag 22.03. 20.00 Uhr, Samstag 23.03. 20.00 
Uhr, Sonntag 24.03. 18.00 Uhr.
Der Vorverkauf beginnt ab Montag, 29.01. , Eintrittskarten (9 €) 
können von Mo.-Sa., 09 -11 Uhr und Mo. – Fr., 16 -18 Uhr unter 
07543 9600790 bei Frau Rita Ruetz vorbestellt werden, sonntags 
ist kein Kartenvorverkauf.
Der Erlös der öffentlichen Samstag-Mittag Vorstellung am 09.03. 
um 14 Uhr kommt auch in diesem Jahr wieder der örtlichen Kir-
chengemeinde zu Gute. Markus Bucher

Jahrgängervereinigung  
1937

Jahrgänger-Stammtisch am 02.02.2024, ab 17 Uhr, 
Besenwirtschaft Leuthold
Liebe Jahrgängerinnen, liebe Jahrgänger, wir treffen uns zu 
unserem nächsten Stammtisch am Freitag, 2. Februar ab 17 Uhr 
in der Besenwirtschaft Leuthold. 
Der März-Stammtisch fällt leider aus! Danach sehen wir uns aber 
wieder regelmäßig monatlich an jedem 1. Freitag in der „Trau-
be“. Wir freuen uns immer auf unsre nette Stammtischrunde. 
Herzliche Einladung!  ak

D I E S  &  D A S

Kindertageseinrichtung  
Liebenau

Basar rund ums Kind am Sa., 09.03.2024, 14-16 Uhr, 
im Gallusssaal der Stiftung Liebenau  
(unter der Kirche)
Tische für Selbstverkäufer. Standgebühr pro Tisch 10 €
Reservierung ab 24.02.2024 nur über: basar-kita-liebenau@
gmx.de
Bei schönem Wetter können die Kinder ihr Spielzeug vor dem 
Saal verkaufen.
Nur Kinder – Nur Spielzeug und Bücher – Nur eine Decke pro 
Kind
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen bestens ge-
sorgt! (auch zum Mitnehmen)
Parken Sie bitte auf dem Parkplatz hinter der Wäscherei auf dem 
Stiftungsgelände. Funkenplatz!

3 Räuber e.V.
Initiative für kulturelle  
und soziale Projekte

Zirkuskurs 2024 
Die neuen Zirkuskurse für Kinder und Jugendliche starten nach 
den Faschingsferien, dann ist ein idealer Zeitpunkt, um neu in 
das Zirkustraining miteinzusteigen! 
Kinder und Jugendliche können unterschiedliche Zirkusdiszipli-
nen kennenlernen und ausprobieren. Akrobatik, Jonglage, Ba-
lance und Luftakrobatik stehen auf dem Programm. In den Zir-
kuskursen in Obereisenbach in der kleinen Turnhalle gibt es noch 
ein paar freie Plätze! Wir freuen uns darauf, euch bei einem ers-
ten Schnuppertraining kennen zu lernen! 
Dienstags kleine Turnhalle Obereisbach 
Kurs 1 / 5-7 Jahre / 14:30 -16:00 
Kurs 2 / 8-10 Jahre / 16:30 -18:00 
Kurs 3 / 11-16 Jahre / 18:30-20:00 
Anmeldung & weiter Infos: www.3räuber.de, Liv & Tobi / 3 Räu-
ber e.V., post@3rauber.de 

S E R V I C E - S E I T E
Notfalldienste

 Notruf/Feuerwehr/Rettungsdienst  112
 Krankentransporte 19222
 Polizei 110
 Klinik Tettnang 5310

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag, Dienstag, Donnerstag 18 bis 8 Uhr 
Mittwoch 13 bis 8 Uhr, Freitag 16 bis 8 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage 8 bis 8 Uhr 116 117
Notfallpraxis am Krankenhaus Tettnang (ohne Anmeldung): 
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 16 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst 01801 116 116  
Samstag und Sonntag von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr 
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst
Notfalldienst für Augenerkrankungen 116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Montag bis Freitag 18 bis 8 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage 8 bis 8 Uhr

Apotheken
Samstag, 03.02.2024 

Möven Apotheke Kressbronn 
Hemigkofener Str. 10, 88079 Kressbronn 
Tel. 07543-8641 
www.moevenapotheke.com

 Nestle-Apotheke Hofen 
Werastr. 48, 88045 Friedrichshafen (Hofen) 
Tel. 07541-22815 
www.nestle-apotheke.de

Sonntag, 04.02.2024 
Nestle-Apotheke Linden 
von 04.02.2024, 08:30 Uhrbis 05.02.2024, 08:30 Uhr 
Länderöschstr. 30, 88046 Friedrichshafen (Kitzenwiese) 
Tel. 07541-34227 
www.nestle-apotheke.de

Diese Angaben sind ohne Gewähr.  
Weitere Informationen unter www.lak-bw.de oder unter   
Tel. 0800 0022 8 33 (kostenfrei aus dem Festnetz) abzurufen.

Tierarzt
Zu erfragen bei Ihrem Tierarzt (Anrufbeantworter).
Dr. Guido Koslowski,  
Karlsdorfer Str. 46, 88069 Tettnang, Tel. 07542 8533
Reinhold Trupković, Dr. vet. med. univ. Zagreb, 
Ravensburger Str. 84, 88069 Tettnang, Tel. 07542 53477
Tierarztpraxis Baumann, Dorfstraße 7, 88285 Bodnegg, 
Tel. 07520 9232150 (24 Stunden erreichbar)

Regionalwerk Bodensee
Strom- und Gasstörung 
 Störfallnummer  07542 9379-299 
 Kundentelefon  07542 9379-0

Wasserversorgung/ 
Abwasserbeseitigung Tettnang

Wasserwerk und Kläranlage Tettnang 
Notdienst-Tel. (Kosten zum Ortstarif) 089 250062023 
(außerhalb der Dienstzeiten nur in Notfällen)
Zweckverband Wasserversorgung  
Unteres Schussental Meckenbeuren 07542 403-250

Zweckverband Haslach  
Wasserversorgung Neukirch 0800 300 3 999

Müllabfuhr
Die nächsten Leerungen:
Bioabfall
Fr., 02.02.2024   Bezirk I (Bürgermoos, Kau, Pfingstweid,  

Walchesreute)
  Bezirk II (Stadtgebiet Tettnang, Argenhardt, 

Baumgarten, Blumenrain, Dieglishofen,  
Feurenmoos, Fünfehrlen, Hagenbuchen,  
Höll, Irrmannsberg, Kaltenberg, Neuhäusle,  
Wagnerberg, Waldhub, Zimmerberg)

Do. 01.02.2024 Bezirk III (restliches Umland Tettnang)

Kontakte und Informationen

Bürgerbus-Telefon:  07542 510-520 (besetzt am Mo., Di., Mi., Do. 
jeweils 17 bis 18 Uhr)

Rathauszentrale:  Telefon 07542 510-0
 E-Mail:  rathaus@tettnang.de
 Internet-Adresse:  www.tettnang.de
Öffnungszeiten Rathaus:  
Montag bis Freitag 8:30 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten Bürgerbüro: Montag bis Freitag 8:30 bis 12 Uhr,  
Dienstag u. Mittwoch 8:30 bis 16 Uhr, Donnerstag 8:30 bis 18 Uhr 
Öffnungszeiten Ortsverwaltung Langnau:  
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr
Stadtnachrichten:  Telefon 07542 510-557
 E-Mail:  gemeindenachrichten@tettnang.de
Anzeigenannahme:  Telefon 07542 9418-60
 Fax: 0751 2955-998699
 E-Mail: anzeigen.tettnang@schwaebische.de
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Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und sonstige 
 Veröffentlichungen: 
Bürgermeisterin Regine Rist, gegebenenfalls ihr Stellvertreter
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MIT UNS ALS NAVIGATOR
 IST GESUNDHEIT 

KEINE GLÜCKSSACHE 

JETZT WECHSELN
 Ihre Krankenkasse vor Ort 

PREMIUM-VERSORGUNG

 kurze Wartezeiten

 hochqualifizierte Behandlungen

 über 300 Verträge bundesweit

GELD ZURÜCK

 bis 350 € jährlich mit dem Wahltarif  

Prämienzahlung

 wenn Sie nur Vorsorge-Untersuchungen 

in Anspruch genommen haben

GESUNDPLUS

 bis 100 € für ausgewählte selbst- 

bezahlte Gesundheitsleistungen wie  

z. B. Zahnbehandlungen, Hilfsmittel 

und alternative Heilmethoden

BKK-AHOI.DE 



Wir sind die mittelständische Käserei, die aus Milch der  

Allgäu-Bodensee-Region Weichkäse für den Handel und die  

Lebensmittelindustrie herstellt.

Wir suchen Sie:

Milchtechnologe/in m/w/d

Lagerfacharbeiter m/w/d 

Für unserer Lager und den Ein- und Ausgang unserer Ware.

Betriebsmechaniker / Allrounder m/w/d
Für die Instandhaltung und Reparatur unserer Anlagen und  

Maschinen. Idealerweise mit Ausbildung zum Mechatroniker,  

Anlagen-, Landmaschinen- oder Kfz.-Mechaniker oder einer  

ähnlichen Ausbildung.

Labormitarbeiterin m/w/d

In Teilzeit für unser Betriebslabor. Laborvorkenntnisse  

sind von Vorteil aber nicht Bedingung.

Mitarbeiter für Produktion

Auszubildende zum Industriekaufmann  
und Milchtechnologen m/w/d

Sie arbeiten gern in einem Team und bevorzugen kurze  

Entscheidungswege, dann sind Sie bei uns richtig. 

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, schriftlich oder über E-Mail.

Bergpracht-Milchwerk GmbH & Co. KG  

Eisenbacher Straße 4 sprenger@bergpracht.de 

88069 Tettnang-Siggenweiler Telefon: 0 75 42 /93 34 30

Wir wollen Sie kennenlernen: 

bodenseekreis.de/karriere

Ihr neuer Job:

Qualitätsmanagerin/ 
Qualitätsmanager (m/w/d)

im Abfallwirtschaftsamt

Flexible Arbeitszeiten

Bewerbungen an: huchler 1848

www.mode-huchler.de

Ihre Vorteile:

Mitarbeiterrabatt

Ihre Kenntisse:

Erfahrung in der LoBu

Erfahrung in Lexware

Erste Adresse: 

Für Kauf & Verkauf.

Erbenruf betreffen Reinhold Sebastian Fischer sel.
Verstorbene Person: Reinhold Sebastian Fischer 
Staatsangehörigkeit: Schweiz
Geburtsdatum: 22.05.1946
Geburtsort: Tettnang (Deutschland)
Todesdatum: 08.04.2022
Letzter Wohnsitz: Tresa, Schweiz
Erbenruf
Aktenzeichen: SO.2023.5667

Angaben an die Empfänger des Erbenrufs
Wer glaubt, Erbe des verstorbenen Reinhold Sebastian Fischer, Sohn von Sebas-
tian und Berta geb. Aichele, geboren am 22.05.1946 in Tettnag (Deutschland), 
Bürger von Zürich (ZH), letzter Wohnsitz in Tresa, verstorben am 08.04.2022 in 
Tresa, verheiratet, zu sein, wird aufgefordert, sich innerhalb eines Jahres nach 
der ersten Veröffentlichung dieser Bekanntmachung unter Vorlage der Dokumen-
te, die das Verwandtschaftsverhältnis belegen, bei der Pretura di Lugano, 4. Ab-
teilung, zu melden. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Nachlass, vorbehaltlich des 
Erbscheins, nur noch an die ermittelten Erben.

Rechtliche Hinweise
Die Adressaten des Aufrufs werden aufgefordert, sich innerhalb der angegebe-
nen Frist bei der Kontaktstelle zu melden. Sie müssen die entsprechenden Doku-
mente vorlegen, die sie als Erben qualifizieren; andernfalls werden sie nicht als 
solche betrachtet.
Veröffentlichung gemäss Art. 555 und 558 Abs. 2 ZGB.

Frist: 12 Monat(e)

Kontaktstelle
Pretura di Lugano - 4. Abteilung, Via Emilio Bossi 3, CH-6901 Lugano

Lokaljournalismus 
in digitaler 
Bestform

S c hw ä b i s c h e  P l u s  „ B a s i c“ 
e r h a l t e n  S i e 

f ü r  n u r  0 ,9 9  € 
i m  e r s t e n  Mo n a t .

Schwäbische.de: 
Alle Plus-Inhalte auf Schwäbische.de 

im Web und als News App.

Schwäbische News App: 
Ihre Nachrichten-App für 

mobile Endgeräte.

Schwäbische am Morgen: 
Täglich Topnachrichten per 

E-Mail oder Messenger.

Bestellen Sie jetzt:
www.schwäbische.de/plus

0751 – 2955 5333

Nur 0,99 € 

im ersten 

Monat

jobs.schwaebische.de



Telefon:  
07546/18 65

Unsere beliebte Tettnanger

Seniorenfahrt 
   ins Blaue Pro Fahrt

25,– €Jeden Monat 
das ganze Jahr

BITTE NACH EINSTIEG FRAGEN

Dienstag, 20. Februar 2024
Dienstag, 12. März 2024
Dienstag, 9. April 2024

trilago gmbh
Im Leimen 16  
88069 Tettnang-Tannau  
Tel. 07542 93141-0

späth by trilago 
Berblingerstr. 22 
88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 4410

www.trilago.de

boden    |    parkett    |    sonnenschutz    |    raumtextilien

  AUF ALLE SUNFURL SONNENSEGEL 10%

Besuchen Sie unsere Ausstellung in 
Tettnang-Tannau

Final-Sale
ALLE WINTERARTIKEL

Ab Mittwoch,  
7. Februar wieder geöffnet.

Bromiger Freitag, 9. Februar
ab 14 Uhr Kaffeekränzle
Auf Ihren Besuch freut sich  

Fam. Bentele

Dietmannsweiler
Telefon 0 75 28/23 17

So klingt 
das Leben.
8 von 10 HÖRTEC-Kunden 
empfehlen das neue 
Signia Silk Charge&GO IX.

Filiale Markdorf 
Hauptstr. 28 
88677 Markdorf 
Tel.: 07544 9578741

Filiale Friedrichshafen 
Allmandstr. 10 
88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 3713050

Buchen Sie Ihren Termin auf 
www.hoertec-hoersysteme.de

Filiale Überlingen 
Maurus-Betz-Str. 2 
88662 Überlingen 
Tel.: 07551 9442880

• Nahezu unsichtbares Hörsystem in 
zurückhaltendem, aber stilvollen Design.

• Automatische Anpassung an verschiedene  
Hörsituationen.

•  
Etui mit integrierter Powerbank.

• Individuelle Steuerung per App möglich.

• Bereit zur Sofortmitnahme durch  
passgenaues Design.

Werden Sie 
Testhörer

Das diskrete Hörsystem für verbessertes
Sprachverstehen und perfekten Komfort.

Wir kaufen 
Wohnmobile + 

Wohnwagen
 03944-36160 

www.wm-aw.de (Fa.)

Sie möchten verkaufen? Rufen Sie uns an!
+ Kostenfreie Marktpreiseinschätzung/Bewertung Ihrer Immobilie

+ Online-Schnellbewertung in 3 Minuten auf www.immobilien-mutzel.de
+ Profess. Bewertung = schnellerer Verkauf (ohne Besichtigungstourismus)

+ RUNDUMSERVICE von A-Z (vom Erstgespräch bis zur Übergabe)
Immobilien Christian Mutzel, Riedweg 17/1, 88079 Kressbronn
Tel. 0 75 43 / 9 60 06 50, 01 71-8 21 62 28 www.immobilien-mutzel.de

Wohnungssuche 
für Mitarbeiter 

der Firma 
Strauss Reisen

Wir suchen für  
einen verantwortungsvollen und 
sehr zuverlässigen Mitarbeiter 

eine 3 Zi-Whg.  
in TT und Umgebung.

Für weitere Auskünfte stehen wir 
Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Tel.: 07542-530017

info@strauss-reisen.de

Wohnungssuche zum KAUF
Pensionierte Beamtin sucht eine  
Eigentumswohnung ab 3 Zimmer, 
gerne mit Garten oder Terrasse oder 
Balkon im Raum Tettnang ab sofort.
Kaufpreis ab. ca. 300 TSD€ - max. 
450 TSD€. gewerblich
Kontakt: nydie@gmx.de 

Jede 
Anzeige  

ein Volltreffer

schwäbische.de/
kleinanzeigen

schwäbische.de/immo


